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0 Zusammenfassung 

Die programmbezogenen gemeinsamen Bewertungsfragen 4 und 7 (s. Kap. 1.1) betreffen den 

Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung. Zu ihrer Beantwortung wurden die Wirkungen des 

ZPLR auf die Erzeugung erneuerbarer Energien, die Reduktion von Treibhausgas-

(THG-)Emissionen, die Kohlenstoff-Sequestrierung sowie die Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels im Rahmen eines sogenannten Vertiefungsthemas (VT) untersucht. Der konzeptionelle 

Ansatz des VT Klimaschutz, Daten und Analysen sowie detaillierte Ergebnisse und Schlussfolge-

rungen/Empfehlungen werden im vorliegenden Modulbericht erläutert. 

Untersuchungsleitende Fragen und zugeordnete Wirkungsindikatoren werden vom Common Mo-

nitoring and Evaluation Framework der EU-KOM vorgegeben. Eine Neuformulierung erfolgte mit 

dem Leitfaden zur Ex-post-Bewertung (EEN, 2014). Die Bewertungsfrage 4 lautet: „In welchem 

Umfang hat das EPLR zur Bereitstellung von erneuerbaren Energien beigetragen?“1 Die Bewer-

tungsfrage 7 lautet: „In welchem Umfang hat das EPLR zur Minderung des Klimawandels und zur 

Anpassung an ihn beigetragen?“ Der Klimaschutz ist eine Gemeinschaftspriorität mit Bezug zu 

den Zielen des Kyoto-Protokolls zur Begrenzung des Klimawandels und wurde anlässlich des 

Health Check erneut in den Fokus des EPLR gerückt.  

Die wichtigsten Datengrundlagen zur Beantwortung der Bewertungsfragen sind maßnahmenspe-

zifische Förderdaten, Projektlisten, InVeKoS-Daten für die Agrarumweltmaßnahmen und die Pro-

grammversionen für Schleswig-Holstein nach den verschiedenen Änderungen. Methodisch ist EU-

seitig ein Bottom-up-Ansatz vorgesehen, in dem die Programmwirkungen ausgehend von den 

Maßnahmenwirkungen ermittelt wurden. Für alle Maßnahmen gilt, dass nur unmittelbare Klima-

schutzwirkungen erfasst wurden, mögliche Verlagerungs- und Reboundeffekte konnten nicht 

berücksichtigt werden. Bei den Agrarumweltmaßnahmen betrifft das z. B. eine Produktionsmin-

derung durch Düngeverzicht, wenn dafür der Minderertrag an anderer Stelle (national, internati-

onal) ausgeglichen wird. Da bei Rebound- und Verlagerungseffekten jedoch selten einfache kau-

sale Wirkungsketten bestehen, lassen sich die Größenordnungen kontraproduktiver Wirkungen 

kaum quantifizieren. Das gilt insbesondere auch für Maßnahmen, die Klimaschutzeffekte als Ne-

benwirkungen produzieren und deren Hauptziele woanders liegen (z. B. Wasserschutz bei Maß-

nahmen in den Schwerpunkten (SP) 2 und 3).  

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Analyse des ZPLR hinsichtlich der Verankerung einer 

Interventionsstrategie für den Klimaschutz. Die Ergebnisse zeigen, dass die strategischen Ansätze 

des Programms die Ziele des Kyoto-Protokolls aufgreifen. Allerdings waren die Vorgaben der EU-

KOM für eine formale, an den vier ELER-Schwerpunkten orientierte Programmierung wenig hilf-

reich, einen schwerpunktübergreifenden Strategieansatz zu etablieren. Die Prüfung der Interven-

tionslogik zeigte daher auch wenig Stringenz zwischen strategischer und Maßnahmenebene. 

                                                      
1  Die Guidelines for the Ex Post Evaluation of 2007-2013 RDPs liegen ausschließlich in englischer Fassung vor. Die Über-

setzung erfolgte durch die Evaluatoren.  
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Gleichwohl waren in allen Schwerpunkten Maßnahmen mit Klimazielen vertreten, die jedoch 

unterschiedlich gut begründet wurden. Indikatoren waren nur z. T. vorhanden und Zielquantifi-

zierungen bildeten die Ausnahme.  

In die Analyse der Programmwirkungen wurden auch Maßnahmen ohne Klimaziel einbezogen, 

die entweder positive oder unbeabsichtigte negative Nebenwirkungen auf den Klimaschutz ha-

ben. Schließlich wurden 31 relevante (Teil-)Maßnahmen und Fördervarianten identifiziert, wobei 

ein Teil davon sowohl inner- als auch außerhalb von Leader realisiert wurde. Die meisten bewirk-

ten eine Reduktion von THG-Emissionen. Einen Beitrag zu erneuerbaren Energien leistete das 

Programm durch die Förderung der Strom- und Wärmeerzeugung durch Biogasanlagen und Bio-

masseheizwerke (321) sowie durch den Ausbau von Nahwärmenetzen. Zur Klimafolgenanpassung 

sind insbesondere der Hochwasser- und Küstenschutz (126) sowie der Waldumbau geeignet 

(227). Für fast alle (Teil-)Maßnahmen ließen sich quantifizierte Aussagen zur Klimawirkung tref-

fen, in wenigen Fällen waren nur qualitative Einschätzungen möglich. Datenqualität und Analy-

semethodik variieren jedoch erheblich, sodass unterschiedlich belastbare Ergebnisse vorliegen. 

Insgesamt war das Programm mit Maßnahmen aus allen Schwerpunkten breit aufgestellt. Maß-

gebliche Wirkungen waren im SP 2 zu erwarten, einerseits durch die Reduktion von Lachgasemis-

sionen aufgrund verbesserter Stickstoffeffizienz, andererseits durch Kohlenstoffbindung in Holz-

vorräten und im Boden. Im SP 3 sind besonders die Nutzung erneuerbarer Energien, aber auch 

der Moorschutz zu nennen.  

Soweit es die Datengrundlagen zuließen, wurden die Wirkungen in Kilotonnen CO2-Äquivalente 

angegeben. Entsprechend den Klimazielsetzungen waren die meisten der angebotenen Maß-

nahmen auf die Reduzierung von THG-Emissionen gerichtet. Besonders große positive Klimawir-

kungen entfalteten die Agrarumweltmaßnahmen mit Verzicht auf Stickstoffdünger, 

N-Effizienzsteigerung und Humusaufbau, die waldbaulichen Maßnahmen und Biomassenanlagen 

(Tabelle 1). Aber auch der Moorschutz kann unter optimalen Bedingungen erheblich THG-

Emissionen reduzieren. Im Best-guess-Szenario (Mittel) wurden durch alle betrachteten Maß-

nahmen jährlich insgesamt 130 kt CO2Äq-Emissionen (brutto) vermieden. Das entsprach 0,5 % der 

THG-Emissionen Schleswig-Holsteins im Jahr 2012 bzw. 1,3 % der landwirtschaftlichen THG-

Emissionen im Jahr 2010. Im Minimalszenario, wurden ca. 122 kt CO2Äq-Emissionen vermieden 

(0,5 % der Gesamt- bzw. 1,2 % der landwirtschaftlichen THG-Emissionen). Der im Rahmen des 

Health Check zusätzlich über Leader finanzierte Klimaschutzansatz konnte durch energetische 

Gebäudesanierungen, Nahwärmenetze und Modernisierung von Straßenbeleuchtungen Wir-

kungsbeiträge im geschätzten Umfang von gut 4 kt CO2Äq eingesparten THG-Emissionen leisten. 

Bei dem Umbau auf energiesparende Straßenbeleuchtungen waren allerdings größere Vorzieh- 

und Mitnahmeeffekte zu verzeichnen. 

Da bei der Wirkungsermittlung große Unsicherheitsspannen auftraten, erlauben die Szenarien-

Ergebnisse vorrangig einen relativen Vergleich zwischen den betrachteten Maßnahmen. Mögliche 

Mitnahmeeffekte wurden nicht quantitativ berücksichtigt, wurden aber im Text diskutiert.  
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Tabelle 1: Übersicht der Szenarien-Ergebnisse zu den Klimaschutzbeiträgen  

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

Die erforderlichen Daten stammen aus maßnahmenspezifischen Projektlisten und Förderdaten-

banken und sind teilweise recht heterogen. Es bestehen Unterschiede beim Betrachtungszeit-

raum und/oder bei der Berücksichtigung von Kostenarten sowie bei der Frage nach der Berück-

sichtigung von klimaschutzwirksamen Maßnahmenbestandteilen oder Vorhaben. Folglich konnte 

die Effizienz der Maßnahmen hinsichtlich der THG-Einsparung zwar tendenziell beurteilt werden, 

die Angabe exakter Werte ist jedoch nicht möglich.  

Als unter den getroffenen Annahmen besonders effizient zur Einsparung von THG-Emissionen mit 
Kosten unter 0,1 Euro/kg CO2Äq haben sich die Initiative Biomasse und Energie (321/1) die Forst-
maßnahmen (227) sowie die AUM (214) ökologischer Landbau, Umweltverträgliche Gülleausbrin-
gung und Winterbegrünung erwiesen. Eine Ausnahme stellen die Förderbausteine dar, bei denen 
Mitnahmeeffekte zu erwarten sind. Mit rund 96 Euro/kg CO2Äq ist die energetische Gebäudesan-
ierung im Rahmen der Dorferneuerung die teuerste Maßnahme im Hinblick auf den Klimaschutz. 
Kosten im einstelligen Euro-Bereich sind bei den übrigen Maßnahmen zu erwarten. Allerdings 
entstanden fast alle Klimaschutzeffekte als positive Nebenwirkung. Somit könnten die tatsächli-
chen THG-Vermeidungskosten geringer ausfallen. 

Code Maßnahme

Minimum Mittel Maximum

111 Berufsbildung + + +

121 AFP - 0 +

123 Verarbeitung u. Vermarktung 0 + +

125/1 Flurbereinigung + + +

125/2 Ländl. Wegebau + + +

126/1 Hochwasserschutz

126/2 Küstenschutz

213 Natura-2000-Prämie 0,03 0,08 0,16

214 Agrarumweltmaßnahmen 62,31 68,03 77,48

221 Erstaufforstung landw. Flächen 4,23 4,23 4,23

227 Nichtprod. Invest. Forst 20,48 20,48 20,48

321/1 Inititative Biomasse 23,90 23,90 23,90

322-I Dorferneuerung 0,02 0,08 0,13

323/2 Naturschutz u. Landschaftspflege 7,41 8,24 11,71

323/3 Gewässerschutz 0,41 0,77 2,03

331-II Beratung Biomasse + + +

41   Leader

322-I, 413-II Dorferneuerung, Nahwärmenetze 2,34 3,94 5,53

322-II Straßenbeleuchtung 0,23 0,23 0,23

Gesamt 121 130 146

Szenarien-Ergebnisse THG-Einsparungen (kt CO2Äq/a)

Folgenanpassung

Folgenanpassung
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Die Beiträge des ZPLR zur Reduktion von THG-Emissionen im Umfang von rund 0,5 % der landes-
weiten Emissionen fallen moderat aus. Gleichwohl entstehen die meisten Wirkungen als Kuppel-
produkte anderweitiger Ziele und sind daher willkommene Nebenwirkungen mit positiven Klima-
schutzeffekten. Die Beiträge zu erneuerbaren Energien sind etwas höher einzuschätzen und die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist im Bereich des Hochwasser- und Küstenschutzes 
erheblich.  

Vor dem Hintergrund bestehender Instrumente zum Klimaschutz (z. B. Energieeinsparverord-
nung) und zur Förderung erneuerbarer Energien (z. B. Erneuerbare-Energien-Gesetz) sowie wei-
terer Optionen mit z. T. wesentlich höheren Wirkungspotenzialen (z. B. EU Emissions Trading Sys-
tem, Abgaben auf Düngemittel, konsequente Umsetzung der Düngeverordnung), wird empfoh-
len, das ELER-Programm nicht vorrangig als strategisches Instrument für den Klimaschutz auszu-
bauen, es aber im Sinne der Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in andere Politikbe-
reiche weiterhin dafür zu nutzen, Klimaschutz als Sekundärziel – dort wo es sinnvoll und möglich 
ist – systematisch in das Programm zu integrieren. Handlungsfelder, die sinnvoll über den ELER 
adressiert werden können, sind die Klimafolgenanpassung sowie die Berufsbildung und die be-
triebliche Beratung. Auch Forst- und Moorschutzmaßnahmen sowie klimaschutzverträgliche Be-
wirtschaftungsformen stellen wichtige Handlungsfelder dar, bei denen auch erhebliche Synergien 
zu anderen Bereichen (Biodiversität, Wasserschutz, Boden- und Kulturlandschaftsschutz) genutzt 
werden können.  
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1 Einleitung 

1.1 Untersuchungsfragen  

Bis 2014 bildete der Common Monitoring and Evaluation Framework2 (GD Agri, 2006) den we-

sentlichen Rahmen für die Programmbewertung. Er enthält neben Bewertungsfragen auf Maß-

nahmenebene auch 19 Bewertungsfragen auf Programmebene, darunter zwei horizontale Be-

wertungsfragen, die - neben weiteren Umweltwirkungen - auch Klimaschutzwirkungen adressier-

ten.  

Seit Mitte 2014 liegen mit den Ex-post-Guidelines3 (EEN, 2014) überarbeitete Leitlinien für die Ex-

post-Bewertung vor. Mit ihnen wurden auch die gemeinsamen Bewertungsfragen neu struktu-

riert und z. T. ergänzt. Zum einzigen nach wie vor gültigen Wirkungsindikator I.7 wurde durch die 

neue Bewertungsfrage 4 ein sinnvoller Bezug hergestellt, der zuvor fehlte.  

4) In welchem Umfang hat das Programm zur Bereitstellung von erneuerbaren Energien beige-

tragen? (Ziel des Health Check; bezogen auf den Wirkungsindikator 7: Zunahme der Erzeugung 

erneuerbarer Energien)  

7) In welchem Umfang hat das Programm zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung 

an ihn beigetragen? (Ziel des Health Check)  

Quelle: (EEN, 2014: Teil II, S. 29); Hervorhebungen durch den Verfasser.  

Beide Bewertungsfragen werden dem Health-Check-Ziel „Klimawandel“ zugeordnet (VO (EG) Nr. 

74/2009: Ergänzung des Artikels 16a in der ELER-VO), sodass auf die Programmänderungen zum 

Health Check ein besonderes Augenmerk zu legen ist. Inhaltlich beziehen sich die zwei Bewer-

tungsfragen auf drei Themenfelder:  

 Themenfeld 1: Substitution klimarelevanter Energieträger durch erneuerbare Energien, deren 

Produktion und effiziente Nutzung,  

 Themenfeld 2: Verringerung klimarelevanter Gase in der Atmosphäre durch die Reduktion 

von THG-Emissionen (insbes. Kohlendioxid CO2, Methan CH4 und Lachgas N2O, nachrangig 

Umwandlungsprodukte von Ammoniak NH3) sowie durch die zusätzliche Bindung von Koh-

lenstoff in Holz- oder Humusvorräten,  
  

                                                      
2  CMEF, Gemeinsamer Begleitungs- und Bewertungsrahmen.  
3  Leitlinien zur Ex-post-Bewertung der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum 2007-2013 (Stand Juni 2014; englische 

Fassung).  
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 Themenfeld 3: Anpassung an Klimafolgen, wie verstärkte Niederschlagsereignisse mit z. B. 

gestiegener Hochwasser- und Erosionsgefahr, steigender Meeresspiegel mit erhöhter Sturm-

flutgefahr, Trockenheitsphasen mit zunehmendem Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft 

usw.  

1.2 Aufbau des Berichts  

Der Bericht gliedert sich in sechs Kapitel. Nach der Darstellung des Evaluationsdesigns in Kapitel 1 

wird im zweiten Kapitel die Interventionslogik des ZPLR analysiert. Dazu wird zunächst der Kon-

text, soweit erforderlich auch im zeitlichen Ablauf, aufbereitet und wesentliche Treiber (driving 

forces, pressures) des Klimawandels aus dem ländlichen Raum dargestellt. Vor diesem Hinter-

grund kann die gewählte Interventionsstrategie des Programms beurteilt werden. Neben den 

strategisch gewählten Instrumenten, spielen für die Programmwirkung potenziell weitere Maß-

nahmen eine Rolle, die in den Kapiteln  2.4 und 2.5 dargestellt werden. Relevant sind alle Maß-

nahmen, die erhebliche positive oder negative Wirkungen auf Klimaziele erwarten lassen, unab-

hängig von ihrer primären Zielsetzung.  

Die Programmwirkungen werden in Kapitel 3 untersucht. Das geschieht anhand eines Bottom-up-

Ansatzes mittels (soweit möglich) quantifizierter Maßnahmenwirkungen, die als Programmwir-

kung aggregiert werden. Das Ergebnis wird anhand der ex ante quantifizierten Ziele sowie vor 

dem Hintergrund der Ausprägungen und Trends der Basis-/Kontextindikatoren bewertet. Inhalt-

lich erfolgt dabei eine durchgängige Differenzierung nach den drei oben genannten Themenfel-

dern. Daran anknüpfend enthält Kapitel 4 eine (vorsichtige) Effizienzbetrachtung der relevanten 

Maßnahmen.   

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse zusammengefasst und unter Berücksichtigung des Bewer-

tungskontextes die in den Ex-Post-Guidelines formulierten klimarelevanten Bewertungsfragen 

beantwortet. Abschließend werden in Kapitel 6 aus den dargestellten Ergebnissen Schlussfolge-

rungen für die Gesamtprogrammwirkung gezogen und Empfehlungen an das Land Schleswig-

Holstein, den Bund und die EU abgeleitet.  

2 Prüfung der Interventionslogik 

2.1 Lesehilfe, Methodik und Daten  

Das Kapitel 2 beschreibt zunächst den Kontext der Programmbewertung anhand ausgewählter 

Indikatoren, die für Klimaziele im ländlichen Raum wesentlich sind. Die ELER-

Durchführungsverordnung (VO (EG) Nr. 1974/2006: Art. 62 mit Anhang VIII) und in konkretisierter 

Form das CMEF (GD Agri, 2006: Guidance Note E ff.) definieren gemeinsame (Pflicht-) Indikato-
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ren. Dazu gehören einerseits die zielorientierten Basisindikatoren (vgl. Tabelle 2; kontextorien-

tierte Basisindikatoren werden für das Zielfeld Klima nicht aufgestellt), der Ergebnisindikator für 

SP 2 sowie der Wirkungsindikator für das gesamte Programm.  

Relevant für die Ausgangslage sind neben den von der EU-KOM festgelegten gemeinsamen ziel-

orientierten Basisindikatoren auch zusätzliche Indikatoren, die die Beschreibung der Ausgangsla-

ge ergänzen. Damit wird der Handlungsbedarf für eine Klimastrategie im Rahmen der ELER-

Förderung skizziert. Auf dieser Grundlage kann die gewählte Programmstrategie beurteilt werden 

(Kapitel 2.3), nämlich ob, wie und in welchem Maße sie auf die bestehenden bzw. sich fortentwi-

ckelnden Problemlagen reagiert. 

Tabelle 2: Zielorientierte Basisindikatoren für das Zielfeld Klima  

 

Quelle:  Darstellung nach den ZPLR Programmdokumenten zu den angegebenen Zeitpunkten (MELUR, 2014a; MLUR, 
2007; MLUR, 2009a; MLUR, 2010).  

Für den Indikator B 26 existieren neuere Zahlen, die auch Landnutzungsänderungen umfassen 

(LULUCF4). Die LULUCF-Emissionen der Landwirtschaft lagen 2010 bei rd. 10.200 kt CO2Äq (MELUR, 

2014b).  Ohne Berücksichtigung von LULUCF wurden rd. 6.000 kt CO2Äq emittiert und damit rund 

22 % der Gesamtemissionen. In beiden Angaben sind die Emissionen aus den vorgelagerten Be-

reichen (z. B. Mineraldüngerproduktion) noch nicht enthalten. Im Kapitel 2.2.2 wird der Istzu-

stand näher erläutert.  

                                                      
4  LULUCF: Emissionswerte umfassen Land Use, Land Use Change and Forestry. 

Basisindikator 2007 2. ÄA 2009 3. ÄA 2010 8. ÄA 2014 Einheit

B 24* Klimawandel: Erzeugung erneuerbarer 

Energien aus der Land- und Forstwirtschaft
o aus der Landwirtschaft / 110 160 160 ktoe
o aus der Forstwirtschaft / 141 210 210 ktoe

B 25 Klimawandel: Der Erzeugung erneuerbarer   / 77.879 77.879 77.879 ha 

Energien gewidmete LF mit Energie- u.

Biomassepflanzen

B 26 Klimawandel/Luftqualität: Gas-Emissionen  

aus der Landwirtschaft
o THG-Emissionen aus der Landwirtschaft 5.418 5.418 5.418 5.418 kt CO2Äq

oAmmoniakemissionen aus der Landwirtschaft / 60 60 60 kt 

LF = landwirtschaftl ich genutzte Fläche.      ÄA = Änderungsantrag. 

* Hauptindikator im Rahmen der nationalen Strategie und Strategiebeglei tung gemäß Art. 11 u. 13 der EG-VO Nr. 1698/2005.

Indikatorwerte zum Zeitpunkt … 
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2.2 Bewertungskontext  

Klimaschutz steht spätestens seit den 1980er Jahren im Fokus von Politik und Wissenschaft. Die 

Erkenntnis, dass es seit der Industrialisierung zu einer anthropogen beeinflussten globalen Er-

wärmung kommt, hat die Weltgemeinschaft dazu veranlasst, mögliche Folgen zu analysieren und 

geeignete Pläne zu entwickeln, um diesem Trend entgegenzuwirken. Diese Aufgabe übernimmt 

der Weltklimarat (IPCC), der 1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen gegründet 

wurde. Auf dem Weltklimagipfel 1997 in Kyoto wurden erstmals von der Weltgemeinschaft ver-

bindliche Zielwerte für den Ausstoß von THG festgelegt, die für den Klimawandel hauptverant-

wortlich sind. Als THG werden im Kyoto-Protokoll Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Distick-

stoffoxid (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW), perfluorierte Kohlenwasser-

stoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) genannt.  

In Tabelle 3 sind die wesentlichsten Quellen der erhöhten THG-Emissionen zusammengefasst, die 

auch im ländlichen Raum von Bedeutung sein können. Als Hauptverursacher wurden energiebe-

dingte Emissionen, Industrieprozesse, Landwirtschaft, Landnutzung und Abfallwirtschaft ausge-

macht.  

Tabelle 3: Zuordnung der THG-Emissionsquellen nach Sektoren 

 

Quelle:  Darstellung basierend auf UBA (2014c).  

Wie in Abbildung 1 grafisch veranschaulicht, ist mengenmäßig CO2 das wichtigste THG in 

Deutschland mit einem Anteil von rund 87 % an den Gesamt-THG-Emissionen (Stand 2012). Der 

Energiesektor stellt mit einem Anteil von knapp 84 % die größte THG-Emissionsquelle dar. Neben 

dem Energiesektor sind Landwirtschaft und Industrie mit jeweils ca. 7 % der THG-Emissionen wei-

tere wichtige Emissionsquellen in Deutschland.  

Energie Industrieprozesse Landwirtschaft

Landnutzungs-

änderung und 

Forstwirtschaft

Abfall 

•  Energiewirtschaft •  Mineralische  •  Fermentation •  Wälder •  Abfalldeponierung 

•  Verarbeitendes      Produkte •  Düngerwirtschaft •  Ackerland •  Abwasserbe- 

     Gewerbe •  Chemische  •  Kraftstoffverbrauch •  Grünland     handlung

•  Verkehr     Industrie     durch Bewirtschaftung •  Feuchtgebiete •  Thermische Abfall-

•  Feuerungsanlagen •  Herstellung von  •  Verbrennen von  •  Siedlungen     behandlung

    Metall     Ernterückständen •  Sonstiges Land 

•  Herstellung     auf der Fläche

    weiterer Produkte

•  Herstellung und  

    Verbrauch v. halo-

    genierten Kohlen-
    wasserstoffen u. SF6
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Abbildung 1: Prozentuale Verteilung der THG nach Anteil an den Gesamtemissionen und 

Emissionsquelle in Deutschland 2012 

 

Quelle:  Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen 1990-2012 (UBA, 2014b; 
UBA, 2014e).  

Neben den im Nationalen Inventarbericht zum deutschen Treibhausgasinventar (NIR) aufgeführ-

ten landwirtschaftlichen THG-Quellen gibt es laut Hirschfeld et al. (2008) weitere Bereiche, die 

Emissionen verursachen und eng mit der landwirtschaftlichen Produktion verbunden sind. Dazu 

gehören:  

 Emissionen aus Energieeinsatz und Landnutzungsänderungen, die der Landwirtschaft inner-

halb der NIR-Systemgrenzen nicht direkt angelastet werden,  

 die Produktion von Mineraldüngern, Kraftstoffen und Pflanzenschutzmitteln sowie die Saat-

gutaufbereitung und 

 die Einfuhr von Agrarrohstoffen wie Sojaschrot, Getreide zur Futter- und Kraftstoffprodukti-

on, was zu Emissionen durch Rodung, Anbau und Transport führt.  

Das Szenario der globalen Erwärmung beinhaltet umfangreiche Veränderungen auf der Erde. Vor 

allem stehen das Abschmelzen der Polkappen mit einem Anstieg des Meeresspiegels sowie das 

Auftreten von Wetterextremen und Dürrezonen in der Diskussion. Danach sind auch und insbe-

sondere für den ländlichen Raum einschneidende Veränderungen zu erwarten.  

2.2.1 Zielvorgaben 

Nationale und internationale Klimapolitik zielen sowohl auf die Abschwächung des Klimawandels 

wie auch auf eine Anpassung an die zu erwartenden Auswirkungen. Industrie- und Schwellenlän-

der stehen dabei besonders in der Verantwortung, ihre THG-Emissionen zu reduzieren, da sie die 

höchsten pro Kopf THG-Emissionen aufweisen. 
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Klimaschutzziele 

In Kyoto einigte man sich 1997 auf eine Reduzierung der THG-Emissionen in den Industrieländern 

um durchschnittlich 5,2 % im Vergleich zu 1990 im Zeitrahmen von 2008-2012. Gleichzeitig legten 

einzelne Länder und auch die EU eigene Ziele fest, die z. T. darüber hinausgingen. Deutschland 

verpflichtete sich, bis 2012 seine THG-Emissionen um 21 % gegenüber 1990 zu senken. Tabelle 4 

zeigt eine Übersicht, welche die wichtigsten Zielvorgaben zur Reduktion der THG-Emissionen, 

zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Steigerung der Energieeffizienz zusammenfasst.  

Tabelle 4: Klimaziele United Nations (UN), Europäische Union (EU) und Deutschland  

 

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf Angaben im Kyoto-Protokoll, EU-Quellen und Daten des Umweltbundesamts 
(BMWi, 2007; BMWi, 2014a; UNFCCC, 2008). 

Schleswig-Holstein trägt einen großen Anteil an der Produktion und Bereitstellung erneuerbarer 

Energien in Deutschland. Gemäß dem Integrierten Energie- und Klimakonzept aus 2011 (Land-

tags-Drucksache 17/1851 vom 19.09.2011) verfolgte die Landesregierung das Ziel, bis 2025 eine 

Deckung von 8-10 % des bundesweiten Bruttostromverbrauchs mit erneuerbaren Energien aus 

Schleswig-Holstein zu erreichen. Mit dem Energiewende- und Klimaschutzbericht 2016 hat die 

aktuelle Landesregierung den mit diesem Ziel verbundenen Ausbau der Erneuerbaren Energien in 

der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auf rund 44 Terrawattstunden zeitlich bis zum 

Jahr 2030 gestreckt (Landtags-Drucksache 18/4389 vom 06.07.2016). 

Zeitraum Bezugsjahr

2008/12 THG 5,2 % 1) 8 % 21 % 1990

EE 12 % 2012

Eff.

2020 THG 20 % 40 % IEKP 2007 3) 1990

EE 20 % 18 % Richtlinie 2009/28/EG 2020

Eff. 20 % 20 % EU-Ziel 2008

2030 THG 40 % 55 % Energiekonzept 2010 1990

EE 27 % EU-Gipfel 2014 2) 30 % Energiekonzept 2010 2030

Eff. 27 % 27 % EU-Ziel 2008

2040 THG 70 % 1990

EE 45 % 2. Monitoring-Bericht 4) 2040

Eff. 50 % 2008

2050 THG 80-95 % 1990

EE 60 % 2. Monitoring-Bericht 4) 2050

Eff. 50 % 2008

THG: THG-Emissionen, EE: Anteil der erneuerbaren Energie am Bruttoendenergieverbrauch, Eff.: Steigerung der Energieeffizienz im 

Primärenergieverbrauch

1) Durchschnittliche Reduzierung der THG der Industrieländer in der Verpflichtungsperiode 2008-12.

2) Gipfeltreffen des Europäischen Rates 8./9. März 2007 bzw. 23./24. Oktober 2014 (Gesamtziel der EU-Mitgliedsstaaten).

3) IEKP Integriertes Energie- und Klimaprogramm 2007.

4) Zweiter Monitoring-Bericht zur Energiewende 2014.

Richtlinie 

2009/28/EG

UN EU Deutschland

Kyoto-Protokoll 

1997

Kyoto-Protokoll 

1997

Kyoto-Protokoll 1997

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4300/drucksache-18-4389.pdf
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Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat 2008 mit dem „Aktiv im Klimaschutz -

Aktionsprogramm der Landesregierung“ Maßnahmenblätter zum Klimaschutz verfasst, die die 

folgenden klimaschutzrelevanten Handlungsfelder beinhalten: Bauen und Wohnen, Industrie und 

Gewerbe, erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, Verkehr, Bildung sowie Land- und 

Forstwirtschaft (MLUR, 2009b). Die einzelnen Maßnahmen wurden in den Klimaschutzberichten 

der Landesregierung 2009 sowie in den seit 2013 jährlich dem Landtag vorzulegenden Energie-

wende- und Klimaschutzberichten mit Klimaschutzzielen und Indikatoren für ein geeignetes Mo-

nitoring ergänzt. Die drei Schlüsselziele für den Klimaschutz in Schleswig-Holstein betreffen die 

Bereiche Reduktion der THG-Emissionen, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am End-

energieverbrauch (EEV) und Steigerung der Energieeffizienz. Ein Entwurf für ein Klimaschutzge-

setz mit Vorschlägen für neue, ausgeweitete Klimaziele liegt dem Schleswig-Holsteinischen Land-

tag seit Juli 2016 zur Beratung vor (Landtags-Drucksache 18/4389).  

Schleswig-Holstein unterstützt u. a. folgende Klimaziele der Bundesregierung und der EU (Druck-

sache 18/1985; MLUR, 2009b): 

 Reduktion der THG-Emissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 (Bund-Ziel),  

 Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis 2030 

auf 40 % (EU-Ziel), 

 Steigerung des EE-Anteils auf 14 % an der gesamten Wärmebereitstellung und 10 % am EEV 

Verkehr (Bund-Ziele) 

 Steigerung des EE-Anteils am schleswig-holsteinischen Bruttostromverbrauch bis 2025 auf 

300 %5, 

 Erhöhung des Anteils an Strom aus KWK bis 2020 auf 25 %, 

 Senkung des Stromverbrauchs um 10 % (2050: 25 %) und des Primärenergieverbrauchs um 

20 % (2050: 50 %) (Bund-Ziele) und 

 Minderung des Wärmebedarfs der Gebäude um 20 % bis 2020 (2050: klimaneutral) (Bund-

Ziel). 

Die Potenziale für den Klimaschutz in Schleswig-Holstein werden in Tabelle 5 zusammengefasst. 

Im Kontext der ELER-Förderung sind herauszuheben: Düngeeffizienz, Erstaufforstung, Moorrena-

turierung und Ausbau der Biomassenutzung.  

                                                      
5 Rede des schleswig-holsteinischen Ministers für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zur Ener-

giewende und zum Klimaschutzbericht vom 19.06.2014 (MELUR, 2015; Statistische Ämter der Länder, 2014). 
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Tabelle 5: Maßnahmenziele zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben in MLUR (2009b).  

 

Klimaanpassungsstrategien 

In den 1990er Jahren hat sich die internationale Staatengemeinschaft unter der Klimarahmen-

konvention verpflichtet, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in Angriff zu nehmen. 

Vom IPCC wird ein vielfältiger Katalog von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel aufge-

stellt und dabei unterschieden in technologische Maßnahmen, Verhaltensänderungen, betriebs-

wirtschaftliche und politische Entscheidungen. Auf UN-Ebene wurde 2010 mit dem „Cancún 

Adaptation Framework“ die Behandlung des Themas Klimaanpassung international bekräftigt.  

Mit dem europäischen Aktionsrahmen „Weißbuch Anpassung an den Klimawandel“ hat die EU 

2009 Grundlagen für eine Anpassungsstrategie festgelegt. Im „Weißbuch“ wurde u. a. gefordert, 

dass Anpassungs- und Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen in nationale Strategien zur Entwick-

lung des ländlichen Raumes (2007-2013) einbezogen werden. Im Rahmen des Health Checks (VO 

(EG) Nr. 74/2009) der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurde die ELER-VO schließlich durch ei-

nen neuen Artikel „Spezielle Vorhaben für bestimmte Prioritäten“ (Art. 16a) ergänzt, der den Kli-

mawandel besonders berücksichtigt. Im Anhang der ELER-VO wurde eine Indikative Liste von 

Vorhabenarten für einzelne Prioritäten mit Maßnahmen und Wirkungspotenzialen als Anpassung 

an den Klimawandel und Abschwächung seiner Folgen hinzugefügt. 

Das Bundeskabinett beschloss im Dezember 2008 die „Deutsche Anpassungsstrategie an den Kli-

mawandel“ (DAS), die 2011 zur Vorlage des „Aktionsplan Anpassung“ mit spezifischen Aktivitäten 

Bereich Ziele bzw. Schwerpunkte für Einsparungen 

Modernisierung der Bildungsinfrastruktur unter energetischen Gesichtspunkten

Klimapakt Wohnen 2009-2020: Modernisierung und energieeffizienter Neubau. Reduktion der CO 2-Emission um 

29 % gegenüber 2009

Klimaschutzorientierte Landesplanung (CO2-Vermeidungsstrategie, Anpassungsstrategie)

Industrie und Gewerbe Steigerung der Energieeffizienz u. Minderung der Treibhausgase in Unternehmen u. a. durch KWK

Erfassung und Abtrennung stofflich verwertbarer Abfälle um Energie- und Wasserverbrauch zu senken

Erhöhung des Anteils der Windenergie am Stromverbrauch bis 2020. Geschätztes Potenzial: 4.000 MW Onshore, 

3.150 MW Offshore

Erhöhung der erneuerbaren Energien am Energiemix im Strom und Wärmebereich

Ausbau der energetischen Biomassenutzung

KWK: Ausbau der KWK in Schleswig Holstein

Land- und Forstwirtschaft Klimaschonende effiziente Düngung: Verbesserte Lagerungs- und Ausbringungstechnik bei Düngemitteln

Förderung betrieblicher Beratung mit dem Ziel Optimierung des Energieeinsatzes

Neuwaldbildung: Erhöhung der CO2-Senkenfunktion

Steigerung der Holzverwendung aus heimischen Wäldern 

Moorschutzprogramm (CO2-Senkenfunktion)

Verkehr Verbesserung der Fahrradinfrastruktur

Kampagnen für klimafreundliche Verkehrskonzepte

Ausbau der Wasserstraßen-Infrastruktur 

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Verlagerung von Straßengüterverkehr auf die Schiene

Bildung Ausbau und bessere Vernetzung der Klimaforschung ausbauen und vernetzen (Hochschulförderung)

Förderung von Bewusstsein und Handlungskompetenz zum Klimaschutz

Erneuerbare Energien und 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Bauen und Wohnen
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des Bundes und Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen nationalen Strategieprozessen führte. 

Darin wird auch als Bund-Länder-Finanzierungsprogramm die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und die Entwicklungsprogramme der Län-

der für die ländlichen Räume nach der ELER-Verordnung zur Klimafolgenanpassung angespro-

chen. Verschiedene Beispiele für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in Deutschland 

werden in der „Tatenbank“ des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung (KomPass) im 

Umweltbundesamt (UBA) dokumentiert (Bundesregierung, 2008). 

In Schleswig-Holstein hat das MLUR 2011 die Broschüre „Fahrplan Anpassung an den Klimawan-

del“ (MLUR, 2011) herausgegeben, die Strategien zur Anpassung an aktuelle und prognostizierte 

Klimaveränderungen mit regionalem Bezug aufzeigt. Zudem werden bereits erfolgte und zukünf-

tige Klimaanpassungsstrategien für die Bereiche Wasserswirtschaft inkl. Grundwasser, Küsten-

schutz, Boden, biologische Vielfalt sowie Land- und Forstwirtschaft beschrieben. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt aufgrund der Geographie des Landes auf dem Küstenschutz.  

2.2.2 Istzustand 

Reduktion der Treibhausgas-Emissionen 

In der EU wurden die THG-Emissionen nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EEA) bis 

2012 um 19 % gegenüber 1990 gesenkt (EU-15: 15 %, Deutschland: 23,8 %) (EEA, 2014). Damit 

wurden die primären Ziele des Kyoto-Protokolls bis 2012 erfüllt. 2009 gab es eine konjunkturbe-

dingte überproportionale Senkung der Emissionen. Anschließend stiegen die Werte und stagnie-

ren seitdem. In Deutschland schätzt man für das Jahr 2013 einen leichten Anstieg der THG um 

1,2 % gegenüber 2012 auf insgesamt 951.000 kt CO2Äq (UBA, 2014f). Als ursächlich wird auch eine 

Zunahme der Kohleverstromung diskutiert.  

Im Zeitraum 1990 bis 2014 erreichte Schleswig-Holstein eine Minderung der Treibhausgasemissi-

onen um 27 % auf 25.900 kt im Jahr 2014 (CO2Äq ohne LULUCF). Dabei zeigten sich auch Schwan-

kungen: Für 2012 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Anstieg von etwa 2 % auf rd. 

26.188 kt CO2Äq registriert (Statistikamt Nord, 2014c; Statistische Ämter der Länder, 2014). 

Schleswig-Holstein liegt damit – wie auch Deutschland insgesamt –über dem Zielpfad zur Errei-

chung des Minderungsziels von 40 % bis 2020, es sind also zusätzliche Minderungsmaßnahmen 

erforderlich.  

Die Landwirtschaft ist durch Tierhaltung, Ausbringung von Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist) 

und Bearbeitung mineralischer und organischer Böden (wie Moorböden und Feuchtgebiete) mit 

rund 133 Mio. t CO2Äq (inkl. LULUCF und Energieemissionen der Landwirtschaft) für über 13,3 %6 

der THG-Emissionen in Deutschland verantwortlich (Stand 2006; Deutscher Bundestag, 2006). In 

                                                      
6  Inklusive Vorleistungen anderer Wirtschaftsbereich im Jahr 2006 (Deutscher Bundestag, 2006).  
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der Hochertragsregion Schleswig-Holstein liegt der durch landwirtschaftliche Aktivitäten bewirkte 

Ausstoß an Klimagasen für die Jahre 2006-2010 höher. Schon ohne Berücksichtigung der Emissio-

nen aus Landnutzung und Landnutzungsänderungen (LULUCF) hatte die Landwirtschaft in 

Schleswig-Holstein einen Anteil von durchschnittlich ca. 22 % an den gesamten Treibhaus-

gasemissionen des Landes (6.000 kt von 27.800 kt). Mit Berücksichtigung der LULUCF-Emissionen 

liegt der Anteil der Landwirtschaft bei 32 % (eigene Berechnungen basierend auf Daten des Sta-

tistikamt Nord, 2014c) und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 2010 emittierte die 

schleswig-holsteinische Landwirtschaft rd. 10.200 kt CO2Äq (inkl. LULUCF), davon sind jeweils etwa 

4.000 kt CO2Äq der landwirtschaftlichen Flächennutzung und Lachgasemissionen und über 

2.000 kt Methanemissionen zuzuschreiben (MELUR, 2014b). 

Abbildung 2: THG-Emissionen der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft  

 

Quelle:  Aus MELUR (2014b).  

Neben CO2 haben auch THG Methan (CH4) und Lachgas (N2O) einen gewichtigen Einfluss auf das 

Klima. Beide Gase sind um ein Vielfaches klimawirksamer als CO2
7. In Deutschland betrug der An-

teil von CH4 und N2O an den Gesamtemissionen im Jahr 2012 rund 12 % (UBA, 2014c). Haup-

temittent von Methan und Lachgas ist die Landwirtschaft; bundesweit stammen rund 54 % der 

gesamten Methanemissionen und über 77 % der Lachgasemissionen aus dem Agrarsektor (Stand 

2013; UBA, 2015).  

In Deutschland war ein Rückgang landwirtschaftlich bedingter Emissionen im Zeitraum 1995-2010 

zu verzeichnen. Das traf sowohl auf Methanemissionen aus der Tierhaltung wie auch auf Lach-

                                                      
7  Methan ist nach aktualisierten Angaben um das 25-fache und Lachgas um das 298-fache klimawirksamer als Kohlen-

stoffdioxid (IPCC, 2006). 
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gasemissionen und Emissionen aus der Landnutzung zu. In Schleswig-Holstein dagegen wurde in 

der Summe der drei genannten Emissionsquellen der Landwirtschaft im selben Zeitraum ein 

leichter Anstieg der Emissionen registriert (MELUR, 2014b). Auch der Anteil der Landwirtschaft an 

den N2O-Emissionen lag in Schleswig-Holstein mit ca. 94 % im Zeitraum 2005-2012 deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt (MELUR, 2014b; Statistische Ämter der Länder, 2014). Darüber hinaus 

war der bundesweite Trend sinkender Lachgasemission für den Zeitraum 1995-2010 in Schleswig-

Holstein gegenläufig. Als Ursache hierfür ist der höhere Düngemitteleinsatz, der in Schleswig-

Holstein pro Hektar LF fast doppelt so hoch ist wie im bundesweiten Durchschnitt, und die Zu-

nahme der als Ackerland genutzten Fläche in Schleswig-Holstein zu nennen (MELUR, 2014b).  

Die absoluten CH4-Emissionen sind durch den deutlichen Rückgang des Rinderbestands, der für 

ca. 90 % der landwirtschaftlichen Methanemissionen verantwortlich ist, dagegen auch in Schles-

wig-Holstein von 1995-2010 um ca. 11 % zurückgegangen8 (MELUR, 2014b). Betrachtet man den 

relativen Anteil der Landwirtschaft an den CH4-Emissionen in Schleswig-Holstein im Zeitraum 

2005-2011 ist jedoch ein Anstieg von 74 % auf 78 % zu registrieren (Statistikamt Nord, 2014c). 

Hauptemissionsquelle im Bereich der landwirtschaftlichen Flächennutzung stellt die landwirt-

schaftliche Nutzung und Entwässerung von Mooren dar. In Deutschland sind rund 71 % der ge-

samten Moorfläche (rd. 5 % der deutschen Landesfläche bzw. 8 % der LF) landwirtschaftlich ge-

nutzt, davon ca. 32 % als Ackerfläche und 40 % als Grünland (Drösler et al., 2011). Nach Angaben 

des NIR emittiert die gesamte deutsche Moorfläche insgesamt 45,7 Mio. t CO2Äq pro Jahr (alle 

Nutzungsformen eingeschlossen), das entspricht 5,1 % der Gesamt-THG-Emissionen Deutsch-

lands (Drösler et al., 2011). Entwässerte Moore stellen damit nach dem Energiesektor die größte 

THG-Einzelquelle dar (UBA, 2014c). In Schleswig-Holstein ist eine Fläche von rund 161.000 ha von 

Mooren und Anmooren bedeckt. Etwa 140.000 ha davon sind Hoch- und Niedermoore (LLUR, 

2015), das entspricht rund 9 % der Landesfläche (Jensen; Couwenberg und Trepel, 2010). Nach 

Angaben des LLUR (2015) werden in Schleswig-Holstein jährlich 2.460 kt CO2Äq aus Moorflächen 

(145.000 ha) emittiert9. Mit 2.345 kt CO2Äq pro Jahr entweicht ein Großteil dieser Emissionen von 

entwässerten und z. T. landwirtschaftlich genutzten Moorböden. Das entspricht einem Anteil von 

ca. 9 % am Gesamt-THG-Ausstoß Schleswig Holsteins und ca. 24 % der Emissionen aus der 

Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaft (Stand 2010). Um die Senkenfunktion der Moorgebiete 

zu erhalten, nimmt Schleswig-Holstein seit 2014 an dem Moorschutzprogramm „MoorFutures“ 

teil (MELUR, 2014c). Rund 75 % der im Rahmen des Moorschutzprogramms bisher durchgeführ-

ten Maßnahmen konzentrieren sich dabei auf den Hochmoorschutz (Stand 2009) (MLUR, 2012). 

Aus landwirtschaftlich genutzten Hochmooren gehen jedoch lediglich 14 % der Emissionen von 

Moorflächen aus (LLUR, 2015).  

                                                      
8  Die absoluten Zahlen der Methanemission aus der Landwirtschaft sind in Schleswig-Holstein im Zeitraum 2005-2011 

von 2.289 kt CO2Äq auf 2.192 CO2Äq gesunken. Die Ursache für die Erhöhung des relativen Anteils an der Gesamtmetha-
nemission ist die sehr starke Abnahme von Methanemissionen im Bereich Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung im 
gleichen Zeitraum. 

9  Gerechnet nach dem GEST-Modell (Treibhaus-Gas-Emissions-Standort-Typen); entwickelt von (Couwenberg et al., 
2008) zur Einschätzung von THG-Emissionen für Vegetationseinheiten auf Moorböden. 
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Auch Ammoniak-(NH3-)Emissionen belasten naturnahe Ökosysteme. Sie führen zu indirekten 

N2O-Emissionen und verringern die Stickstoffeffizienz der landwirtschaftlichen Produktion. Für 

die NH3-Gesamtemission aus der Landwirtschaft Schleswig-Holsteins können für das Jahr 2012 als 

grobe Schätzung 47 kt10 angegeben werden. Dies entspricht ca. 8 % der bundesdeutschen land-

wirtschaftlichen Emissionen an NH3 (Drucksache 18/1985; UBA, 2014d).  

Erneuerbare Energie 

Bundesweit konnten 2014 25,8 % des Stromverbrauchs durch regenerative Energien gedeckt 

werden. Erneuerbare Energien (EE) waren damit erstmalig der wichtigste Energieträger in 

Deutschland (MELUR, 2015). Der Beitrag EE zum Endenergieverbrauch (EEV) (Strom, Wärme, 

Kraftstoff) lag im Bundesdurchschnitt 2012 bei 12,3 %. Die Erzeugung und Nutzung von EE ist in 

Schleswig-Holstein ein bedeutender Aspekt in den Klimaschutzaktivitäten des Landes. Im Jahr 

2014 betrug der Anteil der EE an der Nettostromerzeugung in Schleswig-Holstein ca. 43 % und am 

Bruttostromverbrauch 78%. 2015 erreichte Schleswig-Holstein erstmals eine bilanzielle Selbstver-

sorgung, d. h. die Stromerzeugung aus EE war größer als der Bruttostromverbrauch (Landtags-

Drucksache 18/4389 vom 06.07.2016).  

Die Produktionsleistung der wichtigsten EE in Schleswig-Holstein im Vergleich zu Kernenergie und 

fossilen Energieträgern sind in Abbildung 3 dargestellt. Biogas ist mit 22 % Anteil nach Windener-

gie (63 %) die zweitwichtigste Quelle (Stand 2013; Statistikamt Nord, 2014b). Damit bleibt in 

Schleswig-Holstein Windenergie mit 6,7 Mio. MWh aus rund 2.375 Windenergieanlagen wichtigs-

ter erneuerbarer Energieträger (MELUR, 2015; Statistikamt Nord, 2014b). Neben der Windkraft 

wurde Biogas zur Stromerzeugung zunehmend wichtiger. Nach Angaben der Schleswig-

Holsteinischen Landesregierung besteht in Zukunft jedoch nur noch geringfügiges Steigerungspo-

tenzial von Biogas zur Stromerzeugung (Drucksache 18/1985). Dies zeigt sich bereits in dem nur 

noch geringfügigen Anstieg der Stromerzeugung aus Biogas auf 2,4 Mio. MWh 2013 und auf 

2,5 Mio. MWh 2014. Die Landesregierung erwartet in ihrem Zielszenario für den Ausbau der Er-

neuerbaren Energien eine Stagnation des Biogas-Stroms bei 2,4 Mio. MWh (Landtags-Drucksache 

18/4389).  

Die Anzahl an Biogasanlagen in Schleswig-Holstein stieg ab 2005 von 50 auf 711 Anlagen im Jahr 

2013 an. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Schleswig-Holstein damit hinter Bayern (2.330 

Anlagen), Niedersachsen (1.480 Anlagen) und Baden-Württemberg (838 Anlagen) (DBFZ, 2012; 

Statista, 2015). Die Anbaufläche von Silomais stieg seit 2002 von 13 % Flächenanteil am Acker-

land auf 29 % im Jahr 2011. Danach sank der Anteil bis 2015 wieder leicht auf 25 %, so dass im 

Durchschnitt der letzten Jahre rd. ein Viertel der Ackerfläche mit Mais bestellt wurde (MELUR, 

2016). An dieser Entwicklung hat, neben weiteren Faktoren, auch die Produktion von EE einen 

maßgeblichen Anteil.  

                                                      
10  Gemäß UBA (2014d) lag der Anteil der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft an den N-Gesamtemissionen bundesweit 

bei 27 %. Die N2O-Emissionen betrugen 8 %. In SH entspricht das 13.903 t. Berechnung für Schleswig-Holstein: (13.903 t 
N2O*100)/8 = 173.790 t N-Gesamtemissionen SH; NH3-Emissionen: (27*173.790)/100 = 46.923 t.  
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Abbildung 3: Anteile verschiedener Energieträger an der Nettostromerzeugung in Schles-

wig-Holstein 2009 bis 2013  

 

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf Daten des (Statistikamt Nord, 2014b). Aufgrund der geringen Bedeutung sonsti-
ger sowohl konventioneller wie auch erneuerbar Energieträger in Schleswig-Holstein werden diese in der obigen 
Graphik vernachlässigt (fehlende Prozentanteile).  

Erneuerbare Energien zur Wärmeproduktion hatten in Deutschland im Jahr 2013 einen Anteil von 

9 % am Endenergieverbrauch. In Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2012 ein Beitrag von 12 % 

erreicht (davon ca. 9 % aus Biomasse). Bis 2020 können laut Potenzialanalyse allein aus Biomasse 

16 % des EEV Wärme in Schleswig-Holstein gedeckt werden (MELUR, 2011; Statistikamt Nord, 

2014a). Ziel der Landesregierung ist ein Anteil der Wärmeversorgung aus Erneuerbaren Energien 

am Endenergieverbrauch Wärme von 22 % bis 2025 und von 25 % bis 2030 (Landtags-Drucksache 

18/4389). 

Energieeffizienz 

Die Bundesregierung hat 2015 den Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz (NAPE) vorgelegt, 

um dieses Thema zu einem zentralen Bestandteil der Energiepolitik zu machen. Als Indikator wird 

Energieproduktivität in Euro/Giga-Joule verwendet. Von 1990 bis 2012 hat sich die Energiepro-

duktivität bezogen auf den Primärenergieverbrauch um 54 % verbessert. Im Gewerbe-Handel-

Dienstleistungs-Sektor Deutschlands (GHD) haben Wärmedämmung, Automatisierung, Pro-

zessoptimierung und Modernisierung zu einem jährlichen Anstieg der Energieeffizienz um 2,4 % 

geführt (alle Sektoren zusammen: 1,1 %). In diesem Sektor, zu dem auch die Landwirtschaft zählt, 

ist somit die größte Effizienzsteigerung festzustellen (BMWi, 2014b).  

Schleswig-Holstein setzte im Zeitraum 2008-2012 die „Energieeffizienz-Initiative“ um. Hierfür 

wurde die Energieagentur der Investitionsbank Schleswig-Holstein beauftragt. Wesentliche Maß-

nahmen sind Initialberatungen der Kommunen und des Privatsektors hinsichtlich Energieeinspa-
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rung, Energieeffizienz und zu erneuerbaren Energien, zur Biogas-Wärmekopplung mit bestehen-

den Biogasanlagen und zu Marketing für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Des Weiteren gibt es 

Fördermöglichkeiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Kredite für den Bau energie-

effizienter Anlagen vergibt (MELUR, 2010). 

Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung ist deutschlandweit auch im Bereich der Stra-

ßenbeleuchtung vorhanden. Nach einer Befragung der „Initiative EnergieEffizienz“ der Deut-

schen-Energie-Agentur (dena) ist die Straßenbeleuchtung in 51 % aller deutschen Kommunen 

veraltet und modernisierungsbedürftig (Umfrage von insgesamt 1.033 deutschen Kommunen, 

Stand Dez. 2011; dena, 2012). Deutschlandweit können so jährlich rund 2,2 Mrd. KWh Strom und 

400 Mio. Euro pro Jahr eingespart werden (dena, 2015), was ca. 1,4 Mio. t CO2Äq/a entspricht. 

Finanzielle Unterstützung für Modernisierungsprojekte ist zum einen durch die KfW Bank und 

durch Fördermittel der Klimaschutzinitiative des BUM möglich. In Schleswig-Holstein kann die 

energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung zudem im Rahmen des Leader-Ansatzes (Maß-

nahme 322) durch ELER-Mittel gefördert werden.  

Klimafolgenanpassung 

In Schleswig-Holstein laufen im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie „KLIMZUG“ übergreifend 

zwei Vorhaben. Im Projekt „RADOST“ (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostsee-

küste) findet eine Zusammenarbeit von Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden 

statt. Das Vorgehen der Akteure umfasst die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen, die Stra-

tegieentwicklung im Dialog und die Umsetzungsmaßnahmen. „KLIMZUG-NORD“ führt ein Moni-

toring von Mooren, Heiden und Auengrünland durch. Es wird die Auswirkung des Klimawandels 

auf die Naturgüter untersucht. Einzelne Projekte für die Klimafolgeanpassung in Schleswig-

Holstein sind gemäß (MLUR, 2011):  

 der BalticCompass „Drainagemanagementprojekt in der Modellregion Ostholstein Schwenti-

ne“,  

 die Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs für dränierte Flächen (DBU-gefördertes Projekt),  

 die Erprobung eines reaktiven Grabens (Nährstoffabbau),  

 Biolution (Weiterentwicklung der energetischen Nutzung von Biomasse). 

Im Bereich des Küstenschutzes hat Schleswig-Holstein in Kooperation mit Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen 2009 den Sonderrahmenplan „Maßnahmen des 

Küstenschutzes infolge des Klimawandels“ aufgelegt. Dadurch stehen für den Küstenschutz zu-

sätzliche Mittel in Höhe von 494 Mio. Euro zur Verfügung. In Schleswig-Holstein werden diese 

Mittel u. a. für die Umsetzung eines neuen Deichverstärkungskonzepts eingesetzt. Der steigende 

Meeresspiegel ist für den Küstenschutz eine große Herausforderung und bei den sog. „Klimadei-

chen“ bzw. Deichen mit „Klimaprofil“ werden daher zusätzliche 0,5 m zum bisher prognostizier-

ten Meeresspiegelanstieg von 0,5 m bis 2100 berücksichtigt. Die „Klimadeiche“ werden mit einer 

breiteren Basis gebaut und enthalten eine Baureserve, die zukünftigen Generationen spätere 
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Nachverstärkungen kurzfristig und mit relativ geringem finanziellen Mitteleinsatz ermöglicht 

(MLUR, 2011).  

2.2.3 Instrumente im Klimaschutz 

Tabelle 6 gibt einen Überblick über verschiedene instrumentelle Ansätze im Klimaschutz: Gesetze 

und Verordnungen, finanzielle Förderung sowie ökonomische Mechanismen. Dieser Überblick 

dient dazu, die Relevanz der ELER-Förderung in Schleswig-Holstein angemessen einzuordnen. 

Tabelle 6: Instrumente zum Klimaschutz  

  

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Legislative hat über Gesetze und Verordnungen die Möglichkeit, Ziele des Klimaschutzes ex-

plizit zu verankern und so steuernd Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die geeignet sind, THG-

Emissionen zu senken oder zu vermeiden. Dazu zählen der Ausbau der erneuerbaren Energien, 

die Effizienzsteigerung der Energieproduktion, der Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen und 

die Steigerung der Stromerzeugung aus der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Andere Gesetze und 

Verordnungen (Düngeverordnung, Chemikalien-Klimaschutzverordnung, Bundes-Immissions-

schutzverordnung) zielen darauf ab, den Umgang mit klimaschädigenden Substanzen zu regeln, 

so auch der Filtererlass zur Abluftreinigung großer Schweinemastanlagen aus dem Jahr 2013, um 

u. a. NH3-Emissionen zu reduzieren. Des Weiteren wird durch staatliche Vorgaben auf die Land-

Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG)

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G)

Klimaschutzgesetz (in SH derzeit im politischen Prozess)

Bundes-Immisionsschutzverordnung (BImSchV): Filtererlass für Schweinehaltungsanlagen

Düngeverordnung (DüV)

Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV)

Schutzprogramme (z.B. Moorschutzprogramm)

Europäischer Landwirtschaftsfonds (ELER)

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Beteiligungsprogramm für nachhaltiges Wirtschaften (MBG)

Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig Holstein (EKSH)

Förderprogramm der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

Förderung von Umweltinnovation (WTSH)                                                                                  

Emissionshandel

Kyoto-Mechanismen

Besteuerung, z.B. Sticktstoff, CO2, Pflanzenschutzmittel (derzeit nicht in Deutschland)

Gesetze und 

Verordnungen 

(nicht 

abschließend)

Anreizsysteme 

(nicht 

abschließend)

Ökonomische 

Mechanismen 
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nutzung und auf naturschutzrechtliche Fragen Einfluss genommen, die klimaschutzfördernd sind. 

Förderprogramme von EU, Bund und Ländern zielen darauf ab, Anreize zur Umsetzung von Ge-

setzen und Verordnungen zu schaffen. Der Entwurf eines Energiewende- und Klimaschutzgeset-

zes Schleswig-Holstein ist seit Sommer 2016 im parlamentarischen Verfahren.  

Als marktwirtschaftliches Instrument wird auch für die Landwirtschaft die Einbeziehung in den 

Emissionshandel diskutiert. Denkbar wäre gemäß UBA die Integration folgender Bereiche: Inten-

sivtierhaltung in Großbetrieben, Lachgasemissionen des Pflanzenanbaus und des Düngemittelein-

satzes sowie die Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Das UBA kommt zu dem 

Schluss, dass es zunächst weiterer Forschung bedarf, da nach derzeitigem Wissensstand von ei-

nem hohen Aufwand bei der praktischen Umsetzung ausgegangen werden kann. Insbesondere ist 

die Einbeziehung kleinerer Betriebe problematisch, die jedoch einen großen Anteil an den THG-

Emissionen verursachen (UBA, 2013). Die Erweiterung des Emissionshandels auf die Landwirt-

schaft wird vom Deutschen Bauernverband abgelehnt, da er kostenintensiv und zu aufwendig sei 

(DBV, 2009) 11. 

Eine Besteuerung als Instrument im Klimaschutz zielt in erster Linie auf einen geringeren Einsatz 

von Düngemitteln und auf die Verringerung des Fleischkonsums, respektive des Tierbestandes. In 

der kontroversen Diskussion stehen Stickstoffüberschussabgaben, Besteuerung von Mineraldün-

ger, Importsteuern auf eiweißhaltige Futtermittel, Steuern auf gesättigte Fettsäuren und die Ab-

schaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Fleischprodukte. Bei der Mehrwertsteuer 

steht auch der Wegfall des ermäßigten Steuersatzes nur für konventionell produziertes Fleisch in 

der Diskussion. 

In Dänemark wird seit 1992 eine CO2-Steuer erhoben, wobei die Steuersätze mit steigender kli-

maschädlicher Wirkung ebenfalls ansteigen (CO2-Steuer auf Strom 9 %, Biogas 19,8 %, Leichtöl 

24,3 %, Schweröl 28,8 %). Finnland erhebt seit 1990 eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe, 

Schweden seit 1991 und Mexiko seit 2014. In Kanada wurde 2008 in einer Provinz die CO2-Steuer 

eingeführt. In dieser Provinz sank der Pro-Kopf-Verbrauch fossiler Brennstoffe bis 2012 um 

17,4 %, während er in den übrigen Provinzen um 1,5 % anstieg (Elgie und McClay, 2013).  

Eine Abgabenregelung auf Düngemittel existiert in Finnland, Dänemark, Österreich, Schweden 

und in den Niederlanden. In diesen Ländern ist eine Verringerung des Düngereinsatzes festzustel-

len. Man unterscheidet zwei Modelle: die Erhebung von Steuern auf mineralische Düngemittel 

oder Abgaben auf Stickstoffüberschüsse. Letzteres erfordert einen hohen Aufwand, erfasst aber 

ebenso die Verwendung von Wirtschaftsdünger. 

                                                      
11  Im etablierten neuseeländischen Emissionshandel für die Landwirtschaft (NZ-ETS) sind Milch und Fleisch verarbeitende 

Betriebe, Lebendtier-Exporteure und Stickstoffdünger-Importeure/-Hersteller integriert. Ausnahmen im Emissionshan-
del bestehen teilweise für Kleinbetriebe, Milch- und Fleischproduzenten der Schaf- und Ziegenhaltung, Schafwoll- und 
Eierproduzenten (Ministry for the Environment New Zealand, 2012). 
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2.3  Relevanzprüfung  

Die Interventionslogik des ZPLR im Hinblick auf Klimaschutzziele ist in Abbildung 4 aufbereitet. 

Das Leitbild im Programm ist die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Pro-

grammübergreifend besteht die Zielsetzung in der Verbesserung von Umwelt und Landschaft. 

Konkrete Klimaziele werden in den einzelnen Unterzielen der Schwerpunkte nicht genannt, in-

nerhalb der Strategiebeschreibung werden jedoch Beiträge einzelner Maßnahmen zu Klimazielen 

erwähnt. Maßnahmen mit Klimazielen werden für alle Schwerpunkte programmiert, wobei sich 

die Leader-Aktivitäten aus dem Maßnahmenspektrum der SP 1 bis 3 bedienen sollen.  

Rund 50 % der im Rahmen des Health Checks zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel von 

knapp 65 Mio. Euro sollen nach dem indikativen Finanzplan für Maßnahmen mit Klimawirkung 

eingesetzt werden. Davon 13,6 Mio. Euro für die neue Teilmaßnahme „Vorhaben für Klimawan-

del, erneuerbare Energien, Innovationen“ (413-II) und ca. 19 Mio. Euro für die Erweiterung be-

stehender Maßnahmen u. a. zum Moorschutz (323). Zudem erhöhte das Land seinen rein natio-

nalen Mitteleinsatz im Küstenschutz um 144 Mio. Euro.  

Abbildung 4: Interventionslogik für das Zielfeld Klima im ZPLR  

 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Grundlage des 3. Änderungsantrags (MLUR, 2010). 

Neben der Top-down-Analyse der Interventionslogik wird geprüft, wie die programmierten Maß-

nahmen mit Klimazielen in der Interventionslogik verankert sind (Tabelle 7). Es wird deutlich, dass 

nicht für alle Maßnahmen in der Ausgangsbeschreibung/SWOT eine Analyse des Status quo vor-

liegt. Handlungsbedarf wird nur in Ausnahmefällen hinreichend beschrieben. Auch in den Maß-

nahmenbeschreibungen selbst wird nicht in allen Fällen ein Bezug zu Klimazielen hergestellt, die 
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in der Strategie postuliert wurden. In Bezug auf die (häufig implizit) adressierten Zielfelder über-

wiegen THG-Reduktionsziele vor der Produktion erneuerbarer Energien und Klimaanpassung, 

wobei eine Zuordnung im Programm nicht explizit erfolgt. Insgesamt wird bei diesem Analyse-

schritt deutlich, dass Klimaziele nicht konsequent im ZPLR verankert wurden.  

Tabelle 7: Prüfung der Interventionslogik für Maßnahmen mit Klimazielen 

 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Grundlage des 3. Änderungsantrags (MLUR, 2010).  

Die Tabelle 8 fasst die Relevanzprüfung der Klimaschutzstrategie und der gewählten Instrumente 

zusammen.  
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111 Berufsbildung ● ● R
121/1 AFP ● ● R
123 Verarbeitung und Vermarktung ?
125/1 Flurbereiningung ● R
126/1 Hochwasserschutz ● ● A ●
126/2 Küstenschutz (I, II) ● ● A ● ●
212 Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete ● R
213 Natura-2000-Prämie ● R
214 AUM ● R
221 Erstaufforstung ● ● ● R ● ●
227 Waldumbau ● ● ● A, R ● ●
311/1 Diversifizierung ● R
311/2 Umnutzung ● R
321/1 Initiative Biomasse ● ● ● E
321/3 Grundversorgung ● R
322 Dorferneuerung ● R
323/1 Kulturerbe ● R
323/2 Naturschutz u. Landschaftspflege ● R
323/3 Gewässerschutz ● R (●) (●)
331-II Beratung Biomasse ● E ● ●
41 Lokale Entwicklungsstrategie ● A, E, R

Maßnahmen 411 bis 413 ● A, E, R ● ●
Ziel felder: A = Anpassung an Kl imafolgen, E = Prod. o. Förderung erneuerb. Energien, R = Reduktion von THG-Emiss ionen. 

 ● = Kri terium berücks ichtigt bzw. Angaben vorhanden;    [leer] = keinen Nachweis  im ZPLR gefunden.

(●) = Kl imaziele indirekt berücks ichtigt
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Tabelle 8: Relevanzprüfung der gewählten Strategie und Instrumente vor dem Hinter-

grund der beschriebenen Problemlagen und des Handlungskontext 

Prüfschritt  Prüfergebnis 

Problembeschreibung 

[Ist die Darstellung 
vollständig?] 

 unvollständig 

Die Problembeschreibung erfolgt an verschiedenen Stellen im Rahmen der Analyse der 
Ausgangssituation (Kap 3.1 bzw. Unterkapitel), umfasst aber nicht alle innerhalb der 
Strategie bzw. der Maßnahmen adressierten Handlungsbereiche. Konkreter Handlungs-
bedarf wird nur in Ausnahmefällen hinreichend beschrieben. Die energetische Sanierung 
von Gebäuden im ländlichen Siedlungsbereich und Potenziale zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz werden nicht beschrieben. Insgesamt ist die Problembeschreibung im ZPLR 
unzureichend und es erfolgt keine systematische und gebündelt dargestellte Aufarbei-
tung des Themenfeldes Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung. Relevante Themen 
werden mehrheitlich als Nebenaspekte erwähnt und meist nicht in den Kontext Klima-
schutz eingeordnet.  

Zielbeschreibung 

[Sind die Ziele hinrei-
chend beschrieben?] 

 z. T. unvollständig 

Das Zielsystem des ZPLR greift Klimaziele nicht systematisch auf. Entsprechende Zielfor-
mulierungen sind an unterschiedlichen Stellen im Programmtext (in der Strategie, der 
SWOT-Analyse und den Maßnahmenbeschreibungen) mehr oder weniger explizit veran-
kert. In den Maßnahmenbeschreibungen wird nicht durchgehend für alle Maßnahmen 
ein Bezug zu Klimazielen hergestellt, die in der Strategiebeschreibung postuliert werden. 
Zielformulierungen werden z. T. nur mittels Indikatoren offensichtlich. Auf die adressier-
ten Zielfelder THG-Reduktion, Erzeugung erneuerbarer Energien und Klimafolgenanpas-
sung wird häufig nur implizit verwiesen. Eine konsequente Zuordnung und Abarbeitung 
der relevanten Zielfelder ist nicht vorhanden. Nur in den seltensten Fällen liegen Klima-
ziele quantifiziert vor. Insgesamt ergibt sich im ZPLR keine konsistente Klimaschutz- 
und/oder Klimaanpassungsstrategie. Basis- und Wirkungsindikatoren werden genannt; 
Ergebnisindikatoren liegen für den SP 2 und SP 3 quantifiziert vor. Im Programmtext 
selbst wird darauf verwiesen, dass im Bereich Landwirtschaft nur eingeschränkte Hand-
lungsmöglichkeiten zum Klimaschutz bestehen (Kap. 3.1.3.4).  

Instrumentenprüfung 

[Ist das gewählte In-
strument den Zielen 
angemessen?] 

 weitgehend angemessen  

Entsprechend der Handlungsbereiche werden unterschiedliche Instrumente vorgesehen, 
wobei die Auswahl alternativer Instrumente im ELER a priori begrenzt ist. In allen Fällen 
der Maßnahmen mit Klimazielen handelt es sich um nicht rückzahlbare finanzielle Zu-
schüsse (zu Teilnehmergebühren, zur Projektförderung usw.), die anteilig oder vollstän-
dig die Kosten decken bzw. im Rahmen der AUM als Festbetragsfinanzierung für defi-
nierte Bewirtschaftungsauflagen erfolgen. Ein solcher Einsatz von öffentlichen Mitteln 
ist gerechtfertigt, wenn der Markt die erwünschten Leistungen nicht erbringen kann 
bzw. andere Handlungsweisen - dafür mit negativen Externalitäten behaftet - wirtschaft-
lich(er) sind. Darüber hinaus können durch Förderungen auch neue Produkte, Methoden 
oder Verhaltensweisen angestoßen werden und ggf. ihre Durchsetzung beschleunigt 
werden.  

Die Angemessenheit der ELER-Förderung in allen in Abbildung 4 gelisteten Bereichen ist 
insgesamt nachvollziehbar. Die Förderung öffentlicher Güter durch AUM und Investitio-
nen ist schlüssig (ausführlicher im Evaluationskapitel AUM). Im Rahmen des Programms 
wird die Erzeugung und Verbreitung (Nahwärmenetze) erneuerbarer Energien gefördert. 
Diese werden jedoch bereits durch das EEG und verschiedene Fonds unterstützt, sodass 
eine zusätzliche Förderung fraglich scheint. Das EEG von 2004 (erhöht mit der Novelle 
von 2009) sieht bereits einen Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus vor und die Kraft-Wärme-
Kopplung ist seit der EEG-Novelle 2012. An verschiedenen Stellen im Programmtext wird 
selbst auf die komplementäre Förderung durch das EEG verwiesen.  
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Fortsetzung Tabelle 8: 

4. Kontextprüfung 

[Sind die Ziele und 
Maßnahmen vor dem 
Hintergrund gegebe-
ner Bedingungen 
stimmig?] 

 nur z. T. stimmig  

Wie oben dargestellt, wurde die Ausgangslage als Teil des Handlungskontextes nur un-
zureichend hinsichtlich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung ausgearbeitet. 
Klimaziele sind im ZPLR nicht explizit verankert und werden nur selten konkretisiert. So 
wurde z. B. nicht deutlich, in welchen Bereichen vorrangige effektive und effiziente 
Handlungsoptionen im ländlichen Raum vorhanden sind. Mit den Empfehlungen für eine 
schleswig-holsteinische Klimaschutzstrategie(vgl. MLUR, 2009b) wurden z. B. die Stick-
stoffeffizienz und die Reduktion von Stickstoffüberschüssen sowie die Bewirtschaftung 
organischer Böden als wesentliche Reduktionspotenziale herausgestellt. In diesen priori-
tären Bereichen werden aber nur geringe Impulse gesetzt. Im Handlungsfeld der N-
Bilanzüberschüsse befinden sich in Schleswig-Holstein darüber hinaus Regionen mit 
hohen Viehbeständen in einer Zwangslage, die eine Teilnahme an freiwilligen Instru-
menten unwahrscheinlich erscheinen lässt. Daher sind bestimmte Problemlagen ver-
mutlich nur durch Ordnungsrecht zu adressieren. Insgesamt ist durch das Maßnahmen-
Portfolio des ZPLR nur ein sehr begrenzter Beitrag zur THG-Reduktion im Land zu erwar-
ten. Im Bereich der Klimafolgenanpassung Hochwasser- und Küstenschutz sind hingegen 
wesentliche Schritte möglich, wenn dadurch auch nur ein Teil möglicher Anpassungs-
strategien abgedeckt wird. Die explizite Förderung der Biomassenutzung parallel zur 
Förderung über das EEG ist fraglich.  

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des genehmigten 3. Änderungsantrags (MLUR, 2010). 

Die Entwicklung der wichtigsten ZPLR-Zielwerte für den Klimaschutz wird in Tabelle 9 dokumen-

tiert. Im Programm finden sich für den SP 1 gemäß Interventionslogik Klimaziele für die Maß-

nahmen Hochwasser- und Küstenschutz. Für diesen Bereich ist kein Ergebnisindikator definiert. 

Für den SP 2 trifft der Ergebnisindikator R.6 theoretisch (entsprechend CMEF) eindeutige Aussa-

gen, jedoch gibt es keinerlei Maßnahmen, die ein formuliertes Klimaziel für landwirtschaftliche 

Flächen beinhalten. Somit konnte hier keine Klimawirkung registriert werden. Für forstwirtschaft-

liche Flächen soll auf 2.600 ha ein positiver Klimaeffekt erzielt werden (Stand 3. Änderungsantrag 

2010). Diese 2.600 ha setzen sich aus 1.400 ha Neuaufforstung und 1.600 ha Waldumbau zu-

sammen (MLUR, 2010). Der Waldumbau dient vorwiegend der Klimafolgenanpassung. 

Innerhalb des SP 3 umfasst der Ergebnisindikator R.12 u. a. eine Beratung für die Initiative Bio-

masse und Energie und ist quantifiziert über die Anzahl der Teilnehmer, die eine Schulung erfolg-

reich abgeschlossen haben. Als Zielwert für spezifische Beratungsmaßnahmen im Bereich energe-

tische Biomassenutzung werden 950 Teilnehmer angegeben (Stand 3. ÄA 2010). Es ist zu beach-

ten, dass in den Programmversionen die genannten Zielwerte in der Liste der gemeinsamen Indi-

katoren und in den Maßnahmenbeschreibungen voneinander abweichen.  

Als Beitrag zum gemeinsamen Wirkungsindikator für den Bereich Klima wird eine Zunahme der 

Produktion erneuerbarer Energien in Höhe von 740 kt bis 2013 angegeben. 
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Tabelle 9: Zielquantifizierung für gemeinsame Ergebnis- und Wirkungsindikatoren für das 

Zielfeld Klimaschutz im ZPLR 

 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Grundlage der ZPLR Programmdokumente zu den angegebenen Zeitpunkten (MELUR, 
2014a; MLUR, 2007; MLUR, 2010).  

2.4 In die Wirkungsanalyse einbezogen Maßnahmen 

Die Interventionslogik des Programms fokussiert ausschließlich auf Handlungsansätze, die explizit 

für den Klimaschutz bzw. die Klimafolgenanpassung konzipiert wurden. Dabei kann es sich um 

Haupt-, aber auch um Nebenziele der Maßnahmen handeln. Um die Gesamtwirkung des Pro-

gramms zu ermitteln, werden jedoch auch Maßnahmen in die Analyse einbezogen, die entweder 

positive Nebenwirkungen für den Klimaschutz entfalten oder die im Gegenteil ungewollte negati-

ve Nebenwirkungen haben (Tabelle 10). Neben ihren Output-Zielen werden auch mögliche Wir-

kungsfelder genannt. Diese entsprechen bei Maßnahmen mit Klimazielen den Angaben des Pro-

gramms, bei Maßnahmen mit nicht strategisch adressierten Nebenwirkungen handelt es sich um 

Wirkungshypothesen, die im Folgenden weiter untersucht und soweit möglich quantifiziert wer-

den.  

Im ZPLR wurden insgesamt 28 Teil-/Maßnahmen und Fördervarianten als klimarelevante Pro-

grammwirkungen identifiziert. Davon konzentrieren sich die Wirkungen der meisten Maßnahmen 

auf die Reduktion von THG (Zielfeld R), sowohl über die Verringerung von Emissionen durch die 

Substitution fossiler Energieträger als auch durch die zusätzliche Bindung von CO2 in Holz- und 

Humusvorräten. Das Zielfeld erneuerbare Energien (Zielfeld E) tritt in Verbindung mit Maßnah-

men zur Förderung von Biomasse auf. Zur Klimafolgenanpassung (Zielfeld A) scheinen insbeson-

dere die Hochwasser- und Küstenschutzmaßnahmen innerhalb des SP 1 geeignet, aber auch 

2007 3. ÄA 2010 8. ÄA 2014

Ergebnisindikatoren

R.6 

- Klimawandel Landwirtschaftsfläche 0 0 0 ha

- Klimawandel Forstwirtschaftsfläche 1.020 2.600 1.900* ha

davon Erstaufforstung 770 1.400 300 ha

davon nicht-prod. Invest. Forst (Waldumbau) 250 1.200 1.600 ha

R.12 1.650 1.050 1.050 Teilnehmer

- davon Berfusbildungs- und Informationsmaßnahmen allg. SP3** 700 100 100 Teilnehmer

950 950 950 Teilnehmer

Wirkungsindikator

I.7 Zunahme der Produktion erneuerbarer Energien / 740 740 kt

* Der hier aufgeführte Wert i s t der Maßnahmenbeschreibung entnommen (vgl . Kapitel  5.3, 3. ÄA 2010). Unter den gemeinsamen  

Ergebnis indikatoren (vgl . Kapitel  4.2, 3. ÄA 2010) s ind bas ierend auf dem Stand des  2. ÄA 2009 a ls  Zielwert  2.600 ha gel is tet. 

** Ab 2010 Umsetzung nur noch über Leader. 

- davon spezif. Beratungsdienstleistung im Bereich energet. 

Biomassenutzung/Initiative Biomasse und Energie

Fläche im Rahmen erfolgreicher Bewirtschaftungsmaßnahmen, die zu 

Folgendem beitragen

Anzahl der Teilnehmer, die eine Schulung erfolgreich abgeschlossen haben

Indikatorwerte zum Zeitpunkt ...
EinheitIndikator
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nichtproduktive Investitionen im Bereich Forst (Waldumbau) und entsprechende Themen in der 

beruflichen Qualifizierung.  

Tabelle 10: Relevante Maßnahmen Klimaschutz 

 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Grundlage des genehmigten 3. Änderungsantrags (MLUR, 2010). 

Insgesamt ist das Programm mit Maßnahmen aus allen Schwerpunkten breit aufgestellt. Maßgeb-

liche Wirkungen sind im SP 2 durch die Reduktion von Lachgasemissionen aus der Düngung und 

Code Maßnahme

Klimaziel Zielfeld 1) Wirkungshypothese Wert Einheit Zurodnung

111 Berufsbildung R, A THG-Vermeidung, Energieeffizienz 7.000 Teilnehmer OZ

121 AFP/MFP R Reduk. CH4-Emission, Energieeffizienz, 

Biomasseanlagen

405 Betriebe OZ

123 Verarbeitung u. Vermarktung R Energieeffizienz 85 Vorhaben OZ

125/1 Flurbereinigung R Kraftstoffersparniss, Fläche für Extensivierung 250 Verfahren OZ

125/2 Ländlicher Wegebau R Kraftstoffersparniss 334 km OZ

126/1 Hochwasserschutz ● A Reduk. Hochwasserschäden 15 Projekte OZ

20.000 ha geschützte Fläche EZ

126/2-I Küstenschutz ● A Reduk. Flutschäden 50 Projekte OZ

372.200 ha geschützte Fläche EZ

126/2-II Deichverstärkung Klimaprofil 21 km OZ

213 Natura-2000-Prämie R THG-Vermeidung, Vermeidung Grünlandumbruch 114.000 ha OZ
214 Agrarumweltmaßnahmen R

214/1 DGP Dauergrünlandprogramm R Aufbau Humus, keine tiefgreifende Bodenbearbeitung 70.000 ha OZ

214/2 HP Halligprogramm R Verbot von N-haltigen Mineraldüngern, PSM 12.250 ha OZ

214/3 Reduzierung von Stoffeinträgen R Keine Düngung

Anbau von Zwischenfrüchten R Bindung CO2

Wirtschaftsdüngerausbringung R Vermeidung N2O, Reduktion Düngung
Anlagen Blüh- und Schonstreifen R Bindung CO2, Reduk. Düngung

214/4 ÖKO Ökolandbau 4) R Reduk. Düngung, Humuserhaltung 30.000 ha OZ

214/5 VNS, Vertragsmuster: R Reduk. Düngung, Humusaufbau

Weide-Wirtschaft (Geest) R Reduk. Düngung

Weide-Landschaft (Geest) R Reduk. Düngung

Weide-Wirtschaft Marsch R Reduk. Düngung

Weide-Landschaft Marsch R Reduk. Düngung

Weide-Wirtschaft Moor R Reduk. Düngung

Nahrungsgebiete Gänse/Grünland R

Rastplätze Vogelarten/Ackerland R

Dauerweide R

Ackerlebensräume R Reduk. Düngung, reduzierte Bodenbearbeitung

221 Erstaufforstung landw. Flächen ● R CO2-Senke Holz, keine Düngung 1.400 ha OZ

227 Nichtprod. Invest. Forst ● R,A stabile, gesunde Wälder 1.200 ha OZ

311/1 Diversifizierung R Energieeffizienz Gebäude, Maschinen 60 Betriebe OZ

311/2 Umnutzung R Energieeffizienz 15 Projekte OZ

321/1 Inititative Biomasse ● E,R Produktion EE, Reduktion THG 30 Projekte OZ

321/2 Kleinkläranlagen R Energieeinsparung, Energieeffizienz 146 Projekte OZ

321/3 Grundversorgung ● R Energieeffizienz Gebäude, Nahwärme- und 

Biogasleitungen

100 Projekte OZ

322 Dorferneuerung 3) R Energieeffizienz Gebäude 500 Dörfer OZ

800 Maßnahmen

323/1 Kulturerbe ● R Erhalt, Verbesserung, Widerherstellung unter dem 

Aspekt Klimaschutz

100 Projekte OZ

323/2 Naturschutz u. Landschaftspflege R Erhalt org. Kohlenstoffspeicher 30.000 ha durch Managementpläne OZ

3.000 ha durch Biotopmaßnahmen OZ

2.000 ha aufgewertete Fläche EZ

323/3 Gewässerschutz, WRRL ● R Erhalt org. Kohlenstoffspeicher 620 ha OZ

331-II Beratung Biomasse ● E,R Beratung Biomasse 950 erfolg. Teilnehmer 2) EZ

41 Leader ● A,E,R Ziel von SP1-3 umsetzen 100 Maßnahmen 5) OZ

Programmwirkung Klimaschutz Zielwert Zunahem der Produktion erneuerbarer Energien (kt): 740

1) Zielfelder: A = Anpassung an Klimafolgen, E = Produktion erneuerbarer Energie, R = Reduktion von THG-Emissionen. 

2) Ergenisziel bezieht sich auf Teilmaßnahme 331-II „Förderung vpm Beratungsdienstleistungen zu allg. Fragen der energetischen Biomassenutzung sowie zur  

Unterstützung der Fördermaßnahme Biomasse und Energie“ . Weitere 100 erfolg. Teilnehmer allg. Informations- und Bildungsmaßnahmen werden für die Teilmaßnahme 

331-I genannt. Ergebnisindikator 331-I und 331-II demnach 1.050 Teilnehmer.

3) Maßnahmen werden seit 2010 nur noch über Leader umgesetzt. 

4) In der Zielstruktur der Strategie (Tabelle 31, Kapitel 3.2) mit Klimaziel, nicht jedoch in der Maßnahmenbeschreibung. Nach Klärung der Zielstruktur mit dem Fachreferat ebenfalls ohne Klimaziel.

5) Outputziel bezieht sich auf die seit dem Health Check angestrebten Maßnahmen für die Prioritäten Klimawandel und erneuerbare Energien.

     Entwicklungsstrategien sollen aber grundsätzlich Klimaziele berücksichtigen.

Maßnahmenziele Output-/Ergebnisziele 

83.000

105.000

ha

ha

OZ

OZ
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durch Kohlenstoffbindung in Holzvorräten zu erwarten sowie im SP 3 durch die Produktion und 

Verwendung erneuerbarer Energien.  

2.5 Finanzielle Umsetzung der relevanten Maßnahmen 

Werden als grobe Übersicht die geplanten öffentlichen Ausgaben für diese Maßnahmen12 ange-

rechnet, ergibt sich ein theoretischer finanzieller Einsatz des ZPLR für Klimawirkungen von 95 % 

der öffentlichen Gesamtausgaben bis Ende 2014. Die tatsächliche Umsetzung der relevanten 

Maßnahmen wird mittels des jährlichen Zwischenberichts für das Förderjahr 2014 dargestellt. 

Tabelle 11 listet die erfolgten öffentlichen Ausgaben inklusive der zusätzlich eingesetzten natio-

nalen Mittel (Top ups) und den jeweiligen Anteil an den Gesamtprogrammkosten, um die finanzi-

elle Bedeutung der Maßnahmen abschätzen zu können mit Stand Dezember 2014. Die Zielerrei-

chung wird an den Zielsetzungen nach dem Health Check gemessen. 

Tabelle 11: Finanzielle Umsetzung der relevanten Maßnahmen 2007 bis 2014 

 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Grundlage des Jährlichen Zwischenberichtes 2014 (MELUR, 2015) sowie des Programm-
standes des genehmigten 3. Änderungsantrags 2010 (MLUR, 2010).  

                                                      
12  Zu beachten ist, dass nur gesamte Maßnahmencodes angerechnet werden können, auch wenn nur Teilmaßnahmen 

oder einzelne Projekte für den Bereich Klima relevant sind. 

Code Maßnahme Klimaziel Öffentl. 

Ausgaben 1)

Ziel-

erreichung

Anteil an Pro-

grammkosten

Mio. Euro % %

111 Berufsbildung 1,7 79 0,2

121 AFP 12,5 95 1,5

123 Verarbeitung u. Vermarktung 20,8 87 2,5

125 Ländliche Infrastruktur 17,3 57 2,0

126 Wiederaufbau Produktionspot. ● 321,9 140 38,2

213 Natura 2000 13,3 112 1,6

214 Agrarumweltmaßnahmen 115,7 95 13,7

221 Erstaufforstung landw. Flächen ● 7,7 75 0,9

227 Nichtprod. Invest. Forst ● 10,4 132 1,2

311 Diversifizierung 5,0 93 0,6

321 Dienstleistungseinrichtungen ● 42,6 58 5,1

322 Dorferneuerung 59,2 135 7,0

323 Erhaltung des ländlichen Erbes ● 101,9 73 12,1

331 Beratung ● 0,3 71 0,0

41 Leader ● 68,6 73 8,1

Summe 798,7 94,8

1) In den Beträgen s ind die zusätzl ichen nationalen Mittel  (Top ups) enthalten. 
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Im Durchschnitt aller Maßnahmen erfolgte ein stärkerer Mittelabfluss, als noch zum Zeitpunkt 

des Health Checks angenommen. Mit weitergehender Umsetzung fallen auf: Hochwasser- und 

Küstenschutz (126), Natura-2000-Prämie(213), Waldumbau (227) und Dorferneuerung (322). Mit 

hinter den Planungen zurückbleibender Umsetzung und Klimazielen fallen auf: Erstaufforstung 

(221), Dienstleistungseinrichtungen (Initiative Biomasse, 321), ländliches Erbe (Moorschutz, 323) 

Beratungsdienste (331) und über Leader umgesetzte Maßnahmen. Die Maßnahmen zur Klimafol-

genanpassung stellen mit knapp 322 Mio. Euro (38 % der Programmausgaben) den Hauptkosten-

punkt des Programms dar. Für die Agrarumweltmaßnahmen (Code 214) wurden bis 2014 knapp 

14 % und für die Erhaltung des ländlichen Erbes (Code 323) 12 % der öffentlichen Mittel veraus-

gabt.  

3 Maßnahmen und Programmwirkung 

3.1 Lesehilfe, Methodik und Daten 

Die Wirkungen der relevanten Maßnahmen werden getrennt nach den Themenfeldern Beitrag 

zur Reduzierung von THG-Emissionen, Beitrag zu erneuerbaren Energien und Beitrag zur Klima-

folgenanpassung dargestellt. Soweit es die Datengrundlagen zulassen, wurden die Wirkungen in 

Kilotonnen CO2-Äquivalente (kt CO2Äq) quantifiziert. Die Informationen dazu kommen i. d. R. nicht 

aus dem Monitoring, wie in den Jahresberichten wiedergegeben, sondern aus maßnahmenspezi-

fischen Projektlisten und Datenbanken, die z. T. separat erstellt und von den Fachrefera-

ten/Bewilligungsstellen abgerufen werden mussten. Daher sind unterschiedliche Datenstände 

nicht zu vermeiden (vgl. Tabelle 12). 
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Tabelle 12: Datengrundlage zur Beschreibung der Maßnahmenwirkung 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Für die meisten Maßnahmen werden aufgrund der großen Unsicherheiten bei den THG-

Einsparungen, Szenarien gerechnet. Insbesondere bei Investitionen in Gebäude, Sanierungen, 

Ställe, Anlagen für erneuerbare Energien und Nahwärmenetze sind die Ausgangs-/ Referenzzu-

stände im Regelfall nicht (genau) bekannt, sodass mit verschiedenen Annahmen gerechnet wird. 

Daraus ergeben sich Minimal- und Maximalszenarien, ggf. auch Best-guess-Szenarien als Mittel-

wert. Die Wirkungsbewertung erfolgt nach den in Tabelle 13 gelisteten Kriterien und Rubriken. In 

Tabelle 14 (Wirkungsbewertung) werden Ergebnisse als jährliche Mittelwerte (CO2Äq/a) der Best-

guess-Szenarien dargestellt. Für alle Maßnahmen gilt, dass nur unmittelbare Klimaschutzwirkun-

gen erfasst werden konnten, mögliche Verlagerungs- und Reboundeffekte konnten nicht berück-

sichtigt werden. Bei den Agrarumweltmaßnahmen betrifft das z. B. eine Produktionsminderung 

durch Düngeverzicht, wenn dafür der Minderertrag an anderer Stelle (national, international) 

ausgeglichen wird. Ein denkbarer Verlagerungseffekt wäre z. B. für einen entgangenen Grün-

landertrag und damit den Verlust von Tierfutter, der Ersatz durch Soja-Importe aus Südamerika, 

für deren Produktion evtl. Regenwald gerodet wurde. Bekannte Reboundeffekte treten bei ver-

besserter Energieeffizienz auf, wenn Einsparungen durch erhöhte Raumtemperaturen, geänder-

tes Lüftungsverhalten oder gesteigerte Ausleuchtung von Gebäuden kompensiert werden. Da bei 

Rebound- und Verlagerungseffekten selten einfache kausale Wirkungsketten bestehen, lassen 

sich die Größenordnungen kontraproduktiver Wirkungen kaum quantifizieren. Das gilt insbeson-

dere auch für Maßnahmen, die Klimaschutzeffekte als Nebenwirkungen produzieren und deren 

Hauptziele woanders liegen (z. B. Wasserschutz bei Maßnahmen im SP 2 und 3).  

Code Maßnahme Quelle

111 Berufsbildung Kurs- und Teilnehmerlisten 2015 2007 bis 2014

121 AFP Investitionskonzepte 2014 2007 bis 2013

123 Verarbeitung u. Vermarktung 14 Abschlussbögen von Schleswig-Holstein 2013 2012

125/1 Flurbereinigung Projektlisten, Befragungen, Fallstudien 2014 2007 bis 2014

125/2 Ländl. Wegebau Projektlisten, Befragungen, Fallstudien 2014 2007 bis 2014

126/1 Hochwasserschutz Jahresberichte 2015 2007 bis 2014

126/2 Küstenschutz, Klimadeiche Jahresberichte 2015 2007 bis 2014

213 Naura-2000-Prämie Jahresberichte 2015 2007 bis 2014

214 Agrarumweltmaßnahmen InVekoS u. Jahresberichte (ab 2010) 2014 2007 bis 2014

221 Erstaufforstung (landw. Flächen) Förderdatenbank 2013 2007 bis 2013

227 Nichtprod. Invest. Forst (Waldumbau) Förderdatenbank 2013 2007 bis 2013

311 Diversifizierung, Umnutzung Projektlisten 2014 2007 bis 2012

321 Dienstleistungseinrichtungen Projektlisten 2014 2007 bis 2013

321/1 Inititative Biomasse Projektlisten 2015 2007 bis 2013

322 Dorferneuerung Projektlisten 2014 2007 bis 2013

323/2 Naturschutz und Landschaftlspflege Jahresbericht, Projektlisten 2014 2007 bis 2014

323/3 Gewässerschutz Jahresbericht, Projektlisten 2014 2007 bis 2014

331-II Beratung Biomasse Jahresbericht 2015 2007 bis 2014

41 Leader (322, 323, 413-II) Projektlisten 2014 2007 bis 2013

41 (322) Modernisier. Beleuchtung Schneider, 2015 (Masterarbeit) 2015 2007 bis 2014

abgedeckter 

Förderzeitraum

Stand 

Quelle
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Tabelle 13: Kriterien für die Wirkungsbewertung 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Von zentraler Bedeutung für Klimawirkungen sind einerseits die Agrarumweltmaßnahmen mit 

Stickstoffdünger-Verzicht, N-Effizienzsteigerung und Humusaufbau, andererseits waldbauliche 

Maßnahmen. Außerdem spielen die Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien sowie Effi-

zienzsteigerungen u. a. durch eine energetische Gebäudesanierung eine Rolle. Die jeweiligen Be-

rechnungsansätze werden im Folgenden kurz skizziert.  

Agrarumweltmaßnahmen 

Reduzierte N-Düngermengen pro Hektar werden mit dem Faktor 13,4 kg CO2Äq/kg N verrechnet. 

Der Koeffizient berücksichtigt dabei direkte Lachgas-(N2O-)Emissionen aus dem Boden, indirekte 

N2O-Emissionen durch N-Deposition, Auswaschung und Abfluss sowie die THG-Emissionen aus 

der Vorkette zur Herstellung chemisch-synthetischen N-Düngers. Ein Kilogramm Lachgas wird 

dabei den aktualisierten Angaben des IPCC (2006) entsprechend mit einem THG-Potenzial von 

298 kg CO2Äq verrechnet. Stickstoff bzw. Lachgas ist damit einer der stärksten Treiber bei den 

THG-Emissionen aus der Landwirtschaft. Eine wesentliche Quelle, in der die Höhe der eingespar-

ten N-Dünger bei verschiedenen Maßnahmen nachgelesen werden kann, ist eine Studie der FAL 

(Osterburg und Runge, 2007). Die Humus aufbauende Wirkung einiger AUM wird mit 3,67 kg 

CO2Äq/kg Humus-C berechnet, dem Umrechnungsfaktor von Kohlenstoff zu Kohlendioxid. Abge-

sehen von nicht berücksichtigten Verlagerungseffekten (vgl. oben), ist zu berücksichtigen, dass 

viele dieser Maßnahmen lediglich temporäre Wirkung haben können und z. B. aufgebaute Hu-

musvorräte bei geänderter Bewirtschaftung schnell wieder in Form von CO2 freigesetzt werden. 

Auch Ammoniak-(NH3-)Emissionen können über die Umwandlung in Lachgas indirekte THG-

Wirkungen entfalten. NH3-Einsparpotenziale entstehen in Abhängigkeit der Ausbringungstechnik 

(Schleppschlauch-, Schleppschuh-, Schlitz-/Injektions-Verfahren), der eingesetzten Güllearten 

(Rinder-, Schweinegülle), der Ausbringungsmenge sowie der Verteilung auf Acker- oder Grünland. 

Die Daten des Statistischen Bundesamtes geben Auskunft über den Umfang der jeweils einge-

setzten Technik (Destatis, 2011).  

Bewertungskriterium

Wirkungsdauer --->  dauerhaft/permanent

----|  nicht dauerhaft/temporär

Wirkungsstärke   +/- gering

jeweils für positiv/negativ ++/-- bedeutsam, hoch

0 Wirkung zu vernachlässigen trotz Ziel

   /  Wirkung zu vernachlässigen ohne Ziel

quantifiziert kt CO2Äq im Jahr (durchschnittlich)

Mögliche Kriterienausprägungen
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Natura-2000-Prämie 

Die Natura-2000-Zahlungen tragen in mehrfacher Hinsicht zum Klimaschutz bei. THG-Emissionen 

können einerseits durch die Vermeidung von Grünlandumbruch in Acker und andererseits durch 

das Verbot zusätzlicher Entwässerung von Schutzgebietsflächen reduziert werden. THG-

Emissionen durch Vernässung sind jedoch schwer bzw. nicht zu quantifizieren, da sie stark stand-

ortabhängig sind und von Faktoren wie z. B. der Bodenbeschaffenheit beeinflusst werden, zu de-

nen keine genaueren Daten vorliegen. Reduktionen der THG-Emissionen durch die Vermeidung 

zusätzlicher Entwässerung werden daher im Folgenden nicht weiter untersucht.  

THG-Einsparungen durch Umbruchsvermeidung lassen sich dagegen über die Menge eingesparter 

N-Dünger pro Hektar quantifizieren. Basierend auf Berechnungen zur Halbzeitbewertung (Fähr-

mann et al., 2010) wird angenommen, dass ein Umbruchsverbot auf ca. 58 % der Schutzgebiets-

fläche relevant ist13. Davon werden gemäß Angaben in (Osterburg et al., 2009) durchschnittlich 

2,5 % des Grünlands umgebrochen (ebd.). Diese Angaben lassen sich als Näherungswerte auf die 

Natura-2000-Gesamtförderfläche übertragen. Die reduzierte N-Düngermenge pro Hektar durch 

die Vermeidung von Grünlandumbruch in Acker wird analog zu den Berechnungen der Agrarum-

weltmaßnahmen mit dem Faktor 13,4 kg CO2Äq/kg N verrechnet. Für die Höhe der eingesparten 

N-Dünger in kg/ha für die verschiedene Szenarien (Min., Mittel, Max.) wird mit Angaben in 

(Osterburg und Runge, 2007) gerechnet. Über die Düngereinsparung können dann quantifizierte 

Aussagen über die eingesparte Menge THG in kt CO2Äq getroffen werden.  

Flurbereinigung  

Die Flurbereinigung (FB) kann durch Kraftstoffeinsparungen bzw. Verkürzung der Wegstrecken 

zur Reduktion von THG-Emissionen beitragen. Aufgrund der Datenlage und der Heterogenität des 

Zusammenlegungseffekts lassen sich die Klimawirkungen der FB jedoch nicht exakt quantifizieren 

(Kowalewsky, 2009). Nur über die Kraftstoffeinsparungen auf dem Anteil LF an der Verfahrensge-

bietsfläche sind näherungsweise quantifizierte Aussagen zur Klimaschutzwirkung der FB zu tref-

fen. Basierend auf Literaturwerten (vgl. Demmel, 2008; Kowalewsky, 2009) werden als mittlerer 

Kraftstoffbedarf beim Ackerbau und der Grünlandbewirtschaftung 90 l/ha angenommen (Kowa-

lewsky, 2009). Auf Grundlage der vorliegenden Daten zu den Zusammenlegungseffekten und Er-

fahrungswerten bzw. Expertenwissen wird mit einer Dieselersparnis von 5 % (Mittel über alle 

Verfahrensarten) sowohl für Acker- als auch für Grünfläche, d. h. 4,5 l/ha gerechnet. Daraus lässt 

sich die jährliche THG-Reduktion in CO2Äq pro Liter eingesparten Diesels errechnen (Umrech-

nungsfaktor: 2,64 kg CO2/l). Da die Wirkung der THG-Einsparungen über die Kraftstoffeinsparung 

dauerhaft ist und auch nach Auslaufen der Maßnahme weiter besteht, werden die jährlichen Ein-

sparungen auf einen Zeitraum von 30 Jahren14 hochgerechnet.  

                                                      
13  Ein Entwässerungsverbot ist auf rd. 22 % der Natura-2000 Schutzgebietsfläche relevant.  
14  Die Wirkungsdauer der Flurbereinigung ist auf 30 Jahre angesetzt. Dieser Zeitrahmen entspricht zum einen dem Ab-

schreibungszeitraum beim Wegebau und zum anderen ist die Wirkung der Bodenordnung auf rd. 30 Jahre beschränkt. 
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Waldumbau und Erstaufforstung  

Mit dem standortgerechten Waldumbau hin zu Mischbeständen sollen die Wälder an den Klima-

wandel angepasst werden. Auf Grundlage der in (Paul; Weber und Mosandl, 2009) angegebenen 

Kohlenstoffspeicherungs- und CO2-Minderungsraten kann für die im Rahmen des Umbaus ange-

legten Flächen die Speicherungsleistung berechnet werden. Es wird differenziert nach Laub- und 

Nadelholz sowie nach Altersklassen über die gesamte Umtriebszeit von 120 Jahren. Für die Erst-

aufforstung wird eine entsprechende Hochrechnung der CO2-Speicherung durchgeführt.  

Die Veränderung des Kohlenstoffvorrates im Mineralboden wird nicht mit berücksichtigt, da die 

relevanten Vorgänge noch mit großen Unsicherheiten belastet sind. Auch im Nationalen Inven-

tarbericht der Bundesrepublik (UBA, 2012) wird von einer Berücksichtigung der Veränderung der 

C-Vorräte im Boden für den verbleibenden Wald abgesehen.  

Energetische Gebäudesanierung  

Die verfügbaren Projektlisten enthalten nur wenige konkrete Informationen zu energetischen 

Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Es gibt jedoch in einigen Fällen Hinweise zu Baumaßnah-

men an Wänden, Dächern und Fassaden oder zur Erneuerung von Heizungsanlagen, jedoch nicht 

zum Ausgangszustand der Gebäude (Baujahr, Quadratmeter, energetischer Zustand, Heizungssys-

tem). Sobald solche Baumaßnahmen in geringem Umfang durchgeführt werden (> 10 % der je-

weiligen Bauteilfläche) (§ 9 EnEV 2013), sind die energetischen Standards der Energieeinsparver-

ordnung einzuhalten. Für verschiedene Gebäudeteile gibt es Studien über durchschnittliche Ein-

sparpotenziale (FIW, 2013; ITAS, 2008). Der Mindest-Zielzustand kann somit relativ gut definiert 

werden.  

Der energetische Ausgangszustand wird hingegen mittels Minimal- und Maximalszenarien be-

rücksichtigt. Eingangsparameter sind umbaute Quadratmeter, Endenergiebedarf pro m² und ein-

gesetzte Heizenergie (Öl, Gas). Für eine Effizienzbetrachtung kommen eingesetztes Finanzvolu-

men öffentlicher Mittel, Verzinsung, Abschreibungszeitraum und Energiekosten hinzu.  

Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung  

Durch energetische Modernisierungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung (umgesetzt im Rah-

men des Leader-Ansatzes in der Maßnahme 322) ist eine Reduktion des Stromverbrauchs und 

damit eine Minderung der THG-Emissionen möglich. Es werden die Datensätze für 18 Gemeinden 

aus einer Masterarbeit übernommen (Schneider, 2015). Näherungsweise können aus dem jährli-

chen Stromverbrauch der jeweiligen kommunalen Beleuchtungssysteme die Emissionen in 

kt CO2Äq pro Jahr errechnet werden und durch den Vergleich der Emissionen vor und nach der 

                                                                                                                                                                              

 
Danach verlieren sich die positiven Wirkungen der Bodenordnung in der allgemeinen Agrarstrukturentwicklung. Auf 
Grundlage von Erfahrungswerten schließen sich nach diesem Zeitraum auch häufig Zweit- bzw. Drittbereinigungen an.  
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energetischen Modernisierung Einsparungen quantifiziert werden. Anhand von Emissionsfakto-

ren, die sich am deutschen Energiemix orientieren, werden die Emissionen pro kWh Strom be-

rechnet. Es wird mit folgenden Faktoren gerechnet: 605 g CO2Äq/kWh (Mittelwert 1990-2010)15 

vor der Modernisierung; 559 g CO2Äq/kWh (Stand 2013)16 nach der Modernisierung (Schneider, 

2015; Statista, 2015). Als Richtwert für die Lebensdauer der neuen Leuchtmittel wird mit 30 Jah-

ren gerechnet17. Emissionen aus vorgelagerten Prozessketten bzw. Einsparungen durch Recycling 

alter Leuchtmittel z. B. von Entladungslampen gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektroni-

kaltgeräte (Richtlinie 2002/96/EG) (AGLV, 2008) werden hier nicht berücksichtigt.  

Nahwärme 

Nahwärmenetze können fossile Brennstoffe zur Wärmeerzeugung substituieren. Die vorhande-

nen Datensätze zu geförderten Nahwärmenetzen aus den Projekten in Schleswig-Holstein sind 

unzureichend für eine genaue Berechnung der eingesparten CO2Äq aus der Substitution fossiler 

Energie. Aufgrund der wenigen Nahwärmeprojekte wurden die Einsparungen der einzelnen Pro-

jekte recherchiert. Quelle für die eingesparten Mengen CO2 waren Angaben der lokal, mit der 

Planung und Umsetzung der Nahwärmenetze, beauftragten Ingenieurbüros. Die gewonnenen 

Datensätze wurden mit den Emissionen erneuerbarer Energieträger ergänzt. Die Effizienzberech-

nung umfasst das eingesetzte öffentliche Finanzvolumen und Verzinsung bei festgelegter Lauf-

zeit.  

Biogasanlagen, Biomasseheiz(kraft)werke  

Die Datensätze aus der Projektliste beinhalten neben genauen Informationen über die jährliche 

Strom- und Wärmeproduktion in kWh einzelner geförderter Biogasanlagen, Biomasseheizwerke 

und Biomasseheizkraftwerke auch Angaben zu den jährlichen CO2-Einsparungen dieser Anlagen. 

Die Einsparungsberechnung erfolgte gemäß der Modellierungssoftware GEMIS Version 4.218 (Frit-

sche et al., 2004). In die Wirkungsbewertung wurden 17 Vorhaben einbezogen. Die Effizienzbe-

rechnung umfasste eingesetztes öffentliches Finanzvolumen und 4 % Verzinsung bei einer festge-

legten Laufzeit von 15 Jahren.  

                                                      
15  Es ist davon auszugehen ist, dass die Beleuchtungssysteme in den Jahren der Leader-Projektumsetzung 2008-2012 

mind. 20 Jahre alt waren (Schneider, 2015). Da der deutsche Energiemix vor 1990 wesentlich höhere Emissionen auf-
zeigte, war vor 1990 der Faktor selbst tatsächlich noch deutlich höher. Der Stromverbrauch vor der Modernisierung ist 
demnach hier konservativ berechnet.  

16  Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix wird der Emissionsfaktor dem derzeitigen abnehmenden 
Trend weiter folgen (kontinuierliche Abnahme seit ca. 20 Jahren).  

17  30 Jahre entsprechen der von Herstellern garantierten Lebensdauer von LEDs und NAV-T-Lampen bei in unregelmäßi-
gen Zeitabständen vorgenommenen Wartungsarbeiten (Schiller et al., 2010). 

18  Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme – siehe www.iinas.org/gemis-de.html. GEMIS 4 umfasst Grunddaten zur 
Bereitstellung von Energieträgern (Prozessketten- und Brennstoffdaten) sowie verschiedener Technologien zur Bereit-
stellung von Wärme und Strom.  

http://www.iinas.org/gemis-de.html
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Moore  

Moore können bei Wiedervernässung mit Berücksichtigung von Klimaschutzerfordernissen ein 

hohes Einsparpotenzial an CO2Äq entwickeln. Für die Berechnung der Einsparung aus geförderten 

Projekten wurde ein Berechnungsmodell konstruiert. Der Referenzzustand beinhaltet die Emissi-

onen unterschiedlicher Landnutzungsformen und Vegetationsformen von Hoch- und Niedermoo-

ren im Entwässerungszustand. Szenarien nach einer Wiedervernässung umfassen Emissionswerte 

aus renaturierten Mooren mit optimalem Wasserstand, Mooren die trotz Wiedervernässung ei-

nen zu niedrigen Wasserstand haben und somit ihr Einsparpotenzial nicht verwirklichen und 

Mooren bei denen es durch die Wiedervernässung zum Überstau kommt. Als Datengrundlage 

dienen Studien von Drösler (Drösler et al., 2011; Drösler et al., 2012; MLUV, 2009) und das GEST-

Modell (Treibhaus-Gas-Emissions-Standort-Typen) (MLUV, 2009). Die aus Mooren potentiell mög-

lichen Einsparungen an CO2Äq werden in Minimal-Mittel-Maximal-Szenarien modelliert, da der 

tatsächliche Zustand der durch ZPLR-Fördermittel wiedervernässten Moorflächen unbekannt ist. 

Solche Szenarien sind notwendig, da es gemäß Augustin und Chojnicki (2008) bei Niedermoorflä-

chen im Falle eines Überstaus zu Methan-Emissionen kommen kann. Diese können bezogen auf 

eine Wirkungsdauer der Maßnahme von 100 Jahren je nach Szenario entweder 5, 20 oder 50 Jah-

re andauern. Renaturierte Hoch- und Niedermoore können nach eigenen Berechnungen auf 

Grundlage der zuvor genannten Quellen (Drösler et al., 2011; Drösler et al., 2012 und GEST-

Modell) pro Jahr zwischen 9 und 22 t CO2Äq pro Hektar einsparen. Werden ausschließlich Nieder-

moore betrachtet, liegt das jährliche Einsparungspotenzial je nach Szenario zwischen 5 und 24 t 

CO2Äq pro Hektar. Die Effizienzberechnung umfasst eingesetztes öffentliches Finanzvolumen und 

Verzinsung bei festgelegter Laufzeit.  

3.2  Berechnung der Klimaschutzbeträge 

Tabelle 14 zeigt die Klimaschutzbeiträge der relevanten Maßnahmen. Sowohl im Hinblick auf die 

Anzahl der Maßnahmen-Codes sowie auch der angebotenen Teilmaßnahmen/Fördervarianten 

überwiegen innerhalb der in Kapitel 2.2 dargestellten Handlungsfelder zum Klimaschutz die För-

deransätze zur Reduzierung von THG-Emissionen. Ein ähnliches Bild zeichnete sich bereits bei den 

Klima-Zielsetzungen ab (vgl. Tabelle 10, Kapitel 2.4). Die meisten untersuchten Maßnahmen ent-

falten unmittelbare Wirkungen durch eine verbesserte Energieeffizienz, Einsparung von stick-

stoffhaltigen (Mineral-)Düngern und damit einer Reduktion von N2O-Emissionen oder der zusätz-

lichen Bindung von CO2 in Holz- oder Humusvorräten. Nicht berücksichtigt wurden mögliche Ver-

lagerungs- und Reboundeffekte (vgl. Kap. 3.1 ausführlich dazu), so dass Maßnahmeneffekte ggf. 

zu positiv dargestellt werden bzw. im Saldo sogar negative Wirkungen nicht berücksichtigt wer-

den konnten. Indirekte Wirkungen sind insbesondere bei den Qualifizierungs- und Beratungs-

maßnahmen zu erwarten.  
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Tabelle 14: Klimaschutzwirkung der relevanten Maßnahmen 

 

Quelle:  Eigene Darstellung.  

Insgesamt werden durch die betrachteten Maßnahmen im Mittel jährlich 130 kt CO2Äq-Emis-

sionen vermieden (Tabelle 14). Das entspricht weniger als 1 % der schleswig-holsteinischen Emis-

sionen aus dem Primärenergieverbrauch aus dem Jahr 2012 bzw. 1,3 % der jährlichen Emissionen 

(2010) aus der Landwirtschaft19. Die Szenarien-Ergebnisse schwanken zwischen 121 und 146 kt 

CO2Äq/a.  

Wesentliche Quelle im Bereich der landwirtschaftlichen Flächennutzung ist die Nutzung und Ent-

wässerung von Hoch- und Niedermooren. Aus landwirtschaftlich genutzten Moorböden emittie-

                                                      
19  Beide Referenzwerte sind für das hier betrachtete Maßnahmenspektrum nur bedingt geeignet, geben aber einen Ein-

druck über die Größenordnung der realisierten Wirkungen.  

ELER-

Code Maßnahme Klimaziel Öff. Mittel 1) Klimaschutzwirkung 2)

kumuliert Wirkungsstärke ohne IK 3) mit IK 3) 

Mio. Euro kt CO2Äq/a

121 AFP 12,55 +/- n. b. n. b.
4)

123 Verarbeitung u. Vermarktung 20,77 + n. b. n. b.
4)

126/1 Hochwasserschutz ●
126/2 Küstenschutz ●

213 Natura-2000-Prämie 13,27 0,08 20 22
214 Agrarumweltmaßnahmen

214/2 Halligprogramm 2,46 0,70 0,5 0,6
214/3 Reduzierung von Stoffeinträgen 13,85 0,1 0,1

Winterbegrünung 1,25 3,27 0,0 n. b.
Schonstreifen 7,34 1,89 0,6 n. b.
Umweltfreundl. Gülleausbringung 3,99 8,70 0,1 n. b.

214/4 Ökolandbau 33,43 47,70 0,1 0,1
214/5 Vertragsnaturschutz 5,78 0,9 1,2

Weide-Wirtschaft (Geest)
Weide-Landschaft (Geest)
Weide-Wirtschaft (Marsch) 11,04 0,86 1,6 n. b.
Weide-Landschaft (Marsch) 9,37 0,65 1,8 n. b.
Weide-Wirtschaft Moor 0,48 0,04 1,3 n. b.
Ackerlebensräume 6,90 1,77 0,8 n. b.

221 Erstaufforstung (landw. Flächen) ● 7,65 4,23 1,4 1,8
227 Nichtprod. Invest. Forst (Waldumbau) ● 10,37 20,48 0,1 0,1

321/1 Inititative Biomasse u. Energie ● 6,26 23,90 0,03 0,03
322-I Dorferneuerung 7,08 0,08 93,0 95,7

323/2    NuL/Moorschutz 57,75 8,24 0,5 0,5
323/3    Fließgewässeretwicklung/Moorschutz ● 29,09 0,77 4,3 5,5

41 Leader ●
322, 413-II  Dorferneuerung, Nahwärmenetze 6)

● 6,45 3,94 1,6 1,7
322    Modernisierung Straßenbeleuchtung ● 0,99 0,23 0,5 0,5

5)

1) Summe öffentlicher Mittel der  relevanten quantifizierten Vorhaben/Projekte bis einschließlich 2014.

2) Brutto-Wirkung, ohne Berücksichtigung von möglichen Mitnahmeeffekten.

3) Implementationskosten (IK) aus Finanzdaten 2009 bis 2011 (Studie des TI, 2014).

4) Maßnahme mit wahrscheinlich hohen Mitnahmeanteilen.

5) Quelle für eingesetzte öffentl. Mittel und Wirkungsstärke: Schneider, 2015. Effizienzwerte aus eigener Berechnung.

6) Einschließlich weniger Projekte aus 323/1 Kulturerbe. 

n. b. = nicht bestimmt

n. b. n. b.321,88

17,46

Klimaschutzeffizienz

Euro/kg CO2Äq

2,46 0,9 n. b.

geschützte LF
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ren in Schleswig-Holstein jährlich ca. 2.345 kt CO2Äq (BBS, 2009), das sind rund 9 % der Gesamte-

missionen des Landes bzw. 23 % der Emissionen aus der Landwirtschaft. Die Moorschutzmaß-

nahmen (einzelne Vorhaben aus 323/2 und 323/3) konnten die Emissionen aus Moorböden mit 

Einsparungen von rund 9 kt CO2Äq/a jedoch nur geringfügig reduzieren.  

3.2.1 Beitrag zur Reduzierung von THG 

Die Zielpriorität der Agrarumweltmaßnahmen liegt in den Zielfeldern Biodiversität und Wasser-

schutz. Dennoch liefern AUM als Nebenwirkung den mit Abstand größten Beitrag zur Reduzie-

rung von THG-Emissionen. Eine Quantifizierung der THG-Einsparungen durch AUM ergibt im Mit-

tel eine Reduktion von 68 kt CO2Äq pro Jahr, das entspricht etwa 0,3 % der Emissionen an THG in 

Schleswig-Holstein und 0,7 % der Emissionen aus der Landwirtschaft. Den höchsten Wirkungsbei-

trag für den Klimaschutz leistet dabei der Ökolandbau mit einem Einsparpotenzial von rund 48 kt 

CO2Äq pro Jahr (vgl. Tabelle 14). Allerdings wäre bei einer produktbezogenen Betrachtung ein Na-

tural-Minderertrag von ca. 50 % anzusetzen, der evtl. durch Intensivierung oder zusätzlichen Flä-

chenerschließung an anderer Stelle (im globalen System) ausgeglichen würde. Über solche mögli-

chen Verlagerungseffekte liegen jedoch keine belastbaren Erkenntnisse vor. Bezogen auf die 

THG-Einsparungen pro Hektar folgen Maßnahmen, die einen vollständigen Anbau- (z. B. Blüh-

streifen) und/oder Düngeverzicht (z. B. Vertragsnaturschutzvarianten) vorsehen.  

Einen weiteren wesentlichen Beitrag leistet die effizientere Ausbringung und Ausnutzung von 

organischen und mineralischen Düngern. Eine besondere Bedeutung spielen dabei reduzierte 

Emissionen von Lachgas die rund 10 kg CO2Äq pro 1 kg N ausmachen sowie die Berücksichtigung 

der Vorkette der energieintensiven Produktion von N-Mineraldüngern mit 7,5 kg CO2Äq pro 1 kg 

N. Die Einsparungen und Effizienzsteigerung im Bereich der Düngung sind v. a. im Hinblick auf das 

hohe THG-Potenzial von N2O mit einer 298-fachen Klimawirksamkeit im Vergleich zu CO2 hervor-

zuheben (IPCC, 2006). Über die Reduzierung der Stoffeinträge (Teilmaßnahme 214/3) können 

jährlich rd. 14 kt CO2Äq eingespart werden. Weiterhin werden durch umweltfreundliche Gülleaus-

bringung jährlich 189 t NH3-Emissionen verhindert (und damit indirekt 1,9 kt CO2Äq). Das ent-

spricht ca. 0,4 % der landwirtschaftlichen NH3-Emissionen Schleswig-Holsteins im Jahr 2010. 

Darüber hinaus liefern einige AUM Beiträge zum Erhalt oder Aufbau von organischer Bodensub-

stanz. Der Humusaufbau mit einem Einsparpotenzial von etwa 0,26 t CO2Äq pro Hektar und Jahr 

durch Winterbegrünung liefert im Vergleich dazu eher geringe Beiträge.  

Während bei den meisten AUM nicht mit dauerhaften Wirkungen zu rechnen ist, können im Forst 

langfristigere Effekte, z. B. bis zur 120-jährigen Umtriebszeit eines Buchenbestandes, erzielt wer-

den. Durch Erstaufforstung und Waldumbau in stabile Mischwälder können bereits innerhalb der 

ersten 20 Jahre jährlich 7 bis 13 t CO2 pro Hektar in der Pflanzenmasse gebunden werden. In den 

ersten 20 Jahren ergibt sich auf den geförderten Flächen eine Speicherleistung von 0,37 % der 

Gesamtspeicherleistung des schleswig-holsteinischen Waldes und am Ende der Umtriebszeit von 
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summarisch gut 4 %. Bei einer potenziellen Nutzung eines Teils der Holzbestände, z. B. als Kon-

struktionsholz, können die Wirkungszeiten wesentlich verlängert werden. Bei angenommenen 

120-jährigen Umtriebszeiten werden im Durchschnitt pro Jahr 4 kt CO2Äq auf den geförderten 

Erstaufforstungsflächen und 21 kt CO2Äq auf den geförderten Waldumbauflächen im Holz gebun-

den.  

Durch die Natura-2000-Zahlungen wurde potenziell der Umbruch von Grünland in Acker auf ei-

ner Fläche von rd. 201 ha vermieden, wodurch jährlich knapp 0,1 kt CO2Äq eingespart wurden 

(mittleres Szenario). Die Szenarien-Ergebnisse reichen dabei von ca. 0,03 kt CO2Äq bis 0,16 kt 

CO2Äq pro Jahr. Die potentielle Maßnahmenwirkung kann demnach zwar als positiv bewertet 

werden, ist aufgrund des hypothetischen Grünlandschutzes und der geringen relevanten Wirkflä-

che jedoch eher von theoretischer Bedeutung.  

Die Beiträge des SP 3 zur THG-Reduktion ergeben sich im Wesentlichen aus den Maßnahmen 

Naturschutz und Landschaftspflege (Code 323/2) sowie Gewässerschutz (Code 323/3). Hervorzu-

heben sind vor allem Vorhaben der Moorrenaturierung mit THG-Einsparungen von rd. 9 kt CO2Äq 

pro Jahr. Zusätzlich können von der Maßnahme 323/2 indirekte nicht quantifizierbare Wirkungen 

hinsichtlich der THG-Reduktion durch Managementpläne, Biotope und aufgewertete Flächen 

ausgehen (vgl. Tabelle 14). Durch die Dorferneuerung (322) ergeben sich geringfügige Emissions-

reduktionen durch positive Nebenwirkungen bei Gebäudesanierungen.  

Der Leader-Ansatz20 (SP 4) trägt durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, z. B. durch Moder-

nisierung von Fenstern, Dächern und Heizungsanlagen oder auch gezielten Dämmungsmaßnah-

men (322, 323/1) zur Reduktion von THG-Emissionen bei. Im Rahmen des Health Checks wurde 

ein gesondert finanzierter Fördertatbestand eingeführt (413-II), in dessen Rahmen z. B. energeti-

sche Modernisierungen durchgeführt oder Nahwärmenetze realisiert wurden. Die Einsparungen 

lagen zusammen zwischen 2,3 und 5,5 kt CO2Äq pro Jahr. Im Mittel ergeben sich dadurch jährliche 

Einsparungen von rund 3,9 kt CO2Äq. Die meisten Effekte ergeben sich jedoch als Kuppelprodukt 

von Modernisierungen/Sanierungen.  

Durch Maßnahmen zur energetischen Modernisierung der Straßenbeleuchtung konnten in 18 

geförderten Gemeinden durchschnittlich 0,23 kt CO2Äq pro Jahr eingespart werden. Wird die Kli-

maschutzwirkung auf einen Zeitraum von 30 Jahren gerechnet, ergibt sich eine CO2-Reduktion 

von 6,7 kt CO2Äq. Es sind jedoch hohe Mitnahme- bzw. Vorzieheffekte zu erwarten, einerseits auf-

grund der bestehenden Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen, andererseits aufgrund der von der 

EU erlassenen Energieeffizienz-Richtlinie (RL 2012/27/EU) zur Umrüstungspflicht21.  

                                                      
20  Seit 2010 werden die Maßnahmen Umnutzung (Code 311) und Dorferneuerung (Code 322) in Schleswig-Holstein nur 

noch über den SP 4 (Leader) umgesetzt (MLUR, 2010).  
21  Durch die EU-Energieeffizienz-Richtlinie sind der Austausch von Hochdruck-Quecksilber-Leuchten (HQL-Lampen) bis 

2015 und die Modernisierung weiterer veralteter Beleuchtungsarten bis 2017 verpflichtend. Bei einer zusätzlichen För-
derung sind daher deutliche Mitnahmen durch Vorzieheffekte zu identifizieren. 
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Bei den AktivRegionen (413) gab es, neben den Standardprojekten wie energetischen Gebäude-

sanierungen/Straßenbeleuchtungen, auch vereinzelt innovative oder auf Anstoßwirkungen 

ausgerichtete Projekte. Diese konnten aber aufgrund der spezifischen Interventionslogiken mit 

z. T. indirekten Wirkungen nicht im Detail bewertet werden, wobei die beiden Beratungsprojekte 

aus den AktivRegionen zur Initiierung von Gebäudesanierungen als sehr effizient einzuschätzen 

waren (Schneider, 2015). 

Innerhalb des SP 1 können u. a. die Flurbereinigung (125/1) und der Wegebau (125/2) potenziell 

durch Kraftstoffeinsparungen, z. B. durch verkürzte Wegestrecken, positiv zum Klimaschutz bei-

tragen. Aufgrund der Vorhabenarten in der Flurbereinigung (kaum noch Zusammenlegungsver-

fahren) und der Multifunktionalität des Wegebaus, sind die Wirkungen auf den landwirtschaftli-

chen Dieselverbrauch jedoch gering und nicht quantifizierbar.  

Die Projektförderungen in Verarbeitungs- und Vermarktungsbetrieben (123) stellen Wirtschaft-

lichkeitsaspekte in den Vordergrund. Bei hohen Energiekosten ist die Steigerung der Energieeffi-

zienz je Produkteinheit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Eine Befragung der geförderten Betrie-

be hat ergeben, dass die Energieeffizienz je Outputeinheit durch die Investitionen gesteigert 

werden konnte, eine Quantifizierung ist jedoch nicht möglich. Gleichzeitig sind in der Förderung 

jedoch hohe Mitnahmepotenziale zu verzeichnen, die von „vollständig“ bis „partiell“ reichen. In 

vielen Fällen hat die Förderung lediglich Vorzieheffekte bewirkt, nur in den seltensten Fällen wäre 

von den geförderten Betrieben auf eine Investition ohne ELER-Unterstützung gänzlich verzichtet 

worden. Die Netto-Klimawirkungen der Förderung dürften daher sehr gering ausfallen.  

Im Bereich der betrieblichen Investitionen im Rahmen des AFP (121) sind unterschiedliche Klima-

schutzwirkungen denkbar. Eine Quantifizierung der Wirkung ist jedoch nicht möglich, da zu den 

Investitionskonzepten in Schleswig-Holstein keine auswertbaren Daten vorliegen. Es ist anzu-

nehmen, dass trotz Investitionen in die Umstellung auf umweltverträgliche Energieträger, Bio-

masseanlagen, Dämmung und sonstige Energiespartechnik, der Anteil an der Gesamtvorhaben-

zahl und die dafür verausgabten öffentlichen Mittel vergleichsweise gering sind. Maßgebliche 

Wirkungen sind daher bereits brutto kaum und durch hohe Mitnahmeanteile Nettowirkungen 

nicht zu erwarten.  

Berufsqualifizierung und Beratungsdienste können indirekte Wirkungen entfalten, die jedoch 

i. d. R. nicht monokausal den Qualifizierungsmaßnahmen zugeordnet werden können. Eine Quan-

tifizierung von THG-Minderungseffekten ist daher für diese Maßnahmen nicht möglich. Insge-

samt wurden im Rahmen der Maßnahme 111 im Förderzeitraum 2007-2014 82 Kurse innerhalb 

des Oberthemas Regenerative Energien von 1.276 Teilnehmern besucht. Weiterhin wurden Kurse 

mit indirekter Klimarelevanz, z. B. Empfehlungen zur N-Düngung oder Gewässerschutz sowie Kur-

se zum Ökolandbau angeboten. Aus Befragungsergebnissen zu den Beratungsmaßnahmen geht 

jedoch hervor, dass der Schwerpunkt bei Themen zu erneuerbaren Energien und Energieeinspa-

rung lag.  
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3.2.2 Beitrag zu erneuerbaren Energien  

Die Erzeugung erneuerbarer Energien wurde in Schleswig-Holstein direkt über die Teilmaßnahme 

Initiative Biomasse und Energie (321/1) gefördert. Darunter fallen die Förderungen von Biogas-

anlagen (BGA), Biomasseheizwerken und Biomasseheizkraftwerken. Insgesamt konnten 17 Vor-

haben dieser Art über das ZPLR realisiert werden, davon 9 Biogasanlagen. Das entspricht einem 

Anteil von ca. 1 % aller im Land vorhandenen Biogasanlagen (Stand 2013). Die Anlagen produzie-

ren Strom und/oder Wärme und substituieren fossile Energieträger. Durch die über ELER-Mittel 

umgesetzten Vorhaben wurden insgesamt 30.411 MWh/a Strom (netto) produziert; der Großteil 

davon durch BGA (ca. 29.000 MWh/a). Das entspricht einem Anteil von rd. 1 % der durch Biogas 

erzeugten Strommenge in Schleswig-Holstein im Jahr 2013. Zwischen angestrebter Soll-

Produktion der Anlagen und der tatsächlich realisierten Strom- und Wärmeproduktion sind zum 

Teil hohe Abweichungen zu verzeichnen. Das jährliche THG-Einsparpotenzial durch die produzier-

ten Strom und Wärmemengen der über 321/1 geförderten und in der Evaluation berücksichtig-

ten Projekte liegt bei etwa 24 kt CO2Äq pro Jahr, überwiegend durch BGA (ca. 20,5 kt CO2Äq pro 

Jahr).  

Bei den dargestellten Effekten handelt es sich um Bruttoeffekte22. Eine Berechnung von Nettowir-

kungen aufgrund der vorliegenden Daten kann nicht durchgeführt werden. Die Effekte der ELER-

Förderung wirken zudem mit den geförderten Einspeisevergütungen über das Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) zusammen. Dadurch können Investitionsentscheidungen beeinflusst wer-

den, auch wenn mit der Maßnahme „Initiative Biomasse und Energie“ gezielt Förderlücken in den 

Anreizprogrammen des Bundes bedient werden sollen und reine Stromerzeugungsanlagen von 

der Förderung ausgeschlossen sind.  

Flankierend zur Maßnahme 321/1 wirkt die Teilmaßnahme 331-II mit Beratungsdienstleistungen 

der Energieagentur der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Im Rahmen des Health Checks wur-

de die zuvor auf die Biomasseberatung beschränkte Teilmaßnahme auf das gesamte Spektrum 

erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Effizienzsteigerung und den kommunalen Klima-

schutz ausgeweitet. Für alle Teilnehmer der Maßnahme 321/1 war die Teilnahme an der Bio-

masseberatung der Energieagentur verpflichtend.  

Eine weitere Folge des Einsatzes erneuerbarer Energien ist die Förderung des Ausbaus von Nah-

wärmenetzen, die Heizöl oder Gas betriebene Wärmeversorgung durch nachwachsende Rohstof-

fe substituieren können. Je nach Wärmequelle (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets, Biogas), Roh-

stoffquelle oder Kapazität der Anlagen ergeben sich sehr unterschiedliche Wirkungsgrade im 

Hinblick auf die THG-Einsparpotenziale. Die Maßnahme wird in Schleswig-Holstein über den Be-

reich Leader Dienstleistungen (321) verwirklicht. Über die 4 geförderten Projekte werden als Bei-

                                                      
22  Darüber hinaus sind innerhalb der Programmlaufzeit fünf Anlagen außer Betrieb bzw. insolvent gegangen. Ihr potenzi-

eller jährlicher Beitrag zu THG-Einsparungen betrug 6,2 kt CO2Äq und ihr potenzieller Beitrag zur Stromerzeugung gut 
6.900 MWh pro Jahr. Diese potenziellen Beiträge sind in den Bruttozahlen noch enthalten.  
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trag zur Verwendung erneuerbarer Energien nach sehr groben Abschätzungen jährlich ca. 1,5 kt 

CO2Äq eingespart.  

3.2.3 Beitrag zur Klimafolgenanpassung 

Durch die Maßnahmen zum Hochwasser- und Küstenschutz (126/1 bzw. 126/2) wurden bis ein-

schließlich 2014 insgesamt 24 Hochwasser- und 48 Küstenschutzvorhaben realisiert (im Jahr 2015 

kam ein weiteres Küstenschutzvorhaben hinzu). Dadurch konnte der Überflutungsschutz auf ei-

ner LF von 61.300 ha verbessert werden. Zur Verbesserung der Deichsicherheit an der Küste und 

im Binnenland wurden auf einer Länge von 26 km Deichverstärkungen mit Klimaprofil umgesetzt 

und durch 7,8 Mio. m³ Sandvorspülungen zum Schutz der Küste und des Wattenmeers beigetra-

gen. Die Maßnahmen reagieren damit u. a. auf Klimafolgen, wie den steigenden Meeresspiegel 

mit erhöhtem Risiko von Sturmfluten oder zunehmenden Starkregenereignissen mit steigenden 

Maximalpegeln.  

Außerdem haben Halligen und Inseln eine besondere Bedeutung im Küstenschutzkonzept. Damit 

können auch das Halligprogramm (214/2) und die Ausgleichszulage (212) mit ihrem Beitrag zur 

Aufrechterhaltung einer angepassten Bewirtschaftung zur Abschwächung von Klimafolgen bei-

tragen bzw. bestehende Schutzfunktionen aufrechterhalten. Genau Wirkungsbeiträge sind jedoch 

nicht zu quantifizieren.  

Maßnahmen der Berufsqualifizierung sowie Beratung können auch für notwendige Anpas-

sungsmaßnahmen auf den Betrieben sensibilisieren, z. B. in den Bereichen Sortenauswahl, 

Fruchtfolge, Beregnung, aber auch Stallbauten etc. Hierzu liegen jedoch keine Informationen vor. 

Im Rahmen der Dorferneuerung sind ebenfalls Anpassungsmaßnahmen denkbar, z. B. durch eine 

gezielte Auswahl trockenheitstoleranter Straßenbäume (GALK, 2015; Roloff; Bonn und Gillner, 

o.J.). Auch hierzu liegen keine Informationen vor.  

Hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald und der richtigen Anpassungs- 

und Minderungsstrategie, bestehen noch große Wissenslücken. Mischbestände gelten aber ten-

denziell als widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels. Einigkeit besteht 

auch darüber, dass die Fichte in vielen Gebieten zu den Verlierern des Klimawandels zählt, wäh-

rend der Buche bei Beachtung der jeweiligen standörtlichen Gegebenheiten eine bessere Eignung 

zugesprochen wird (Ammer, 2009; Bolte, 2009; Kölling und Zimmerman, 2007). Damit kann der 

standortgerechte Waldumbau zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel beitragen.  
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4 Maßnahmeneffizienz  

4.1 Lesehilfe, Methodik und Daten 

Eine Effizienzbetrachtung kann nur für Maßnahmen erfolgen, für die sowohl der finanzielle Input 

als auch die Wirkung quantifizierbar sind. Es werden die eingesetzten öffentlichen Mittel und die 

erzielten THG-Einsparungen als CO2Äq berücksichtigt. Für beide Größen werden die jährlichen 

Durchschnittswerte berechnet.  

Dabei sind unterschiedliche zeitliche Dimensionen zu berücksichtigen. Während Prämienzahlun-

gen für Agrarumweltmaßnahmen jährlich erfolgen und die Emissionsminderungswirkung nach 

Ende der Maßnahme entfällt, werden Investitionen z. B. in Gebäude oder in den Waldumbau nur 

einmal getätigt und haben andauernde Wirkungen. Sie haben i. d. R. lange Zweckbindungsfristen, 

Abschreibungszeiträume oder forstwirtschaftlich bedingte Umtriebszeiten. Die Kosten und THG-

Vermeidungspotenziale müssen auf diese Zeiträume summiert und als jährliche Durchschnitts-

werte bestimmt werden. Die eingesetzten Mittel müssen darüber hinaus kalkulatorisch verzinst 

werden. Bei der energetischen Gebäudesanierung sind die „energetischen Mehrkosten“ von ei-

nem „Basisaufwand für die Sanierung“ zu trennen. Das kann nur über eine näherungsweise 

Schätzung erfolgen. Weiterhin werden im Rahmen dieser Analyse den Fördermitteln keine einge-

sparten Energiekosten gegenüber gestellt; bei deren Berücksichtigung würden die „Netto-

Minderungskosten“ pro Tonne CO2 geringer liegen. Nicht zuletzt müssen bei der Ermittlung von 

CO2-Minderungskosten gerade von Maßnahmen mit langer Lebensdauer – wie es insbesondere 

bei baulichen Maßnahmen der Fall ist – Annahmen zu den Kapitalkosten der Investition bzw. der 

Förderung sowie zu den zukünftigen Energiepreissteigerungen getroffen werden (siehe auch Ta-

belle 15). Aus diesen Gründen ist die Ermittlung von CO2-Minderungskosten gerade für Baumaß-

nahmen schwierig. 

Bei Maßnahmen, die anderen Hauptziele verfolgen und auf den Klimaschutz vorrangig als Sekun-

däreffekte haben , stellt sich grundsätzlich die Frage, welcher Anteil der Förderkosten sinnvoll in 

Relation zu den CO2-Minderungen gesetzt werden kann. Aus methodischen Gründen kann häufig 

nur die gesamte Fördersumme in Ansatz gebracht werden (z. B. bei Agrarumweltmaßnahmen). 

Wo möglich, werden einzelne Vorhaben selektiert und mit ihren jeweiligen Fördersummen be-

rücksichtigt (z. B. bei der Dorferneuerung). Die ermittelten Effizienzwerte sind auch vor diesem 

Hintergrund nur begrenzt miteinander vergleichbar. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass teilweise Förderhöchstbeträge unabhängig vom Investi-

tionsvolumen festgelegt werden (Deckelung) oder nur Teile eines Bauvorhabens überhaupt för-

derfähig sind (Begrenzung der Fördergegenstände). Sehr geringe Förderanteile bei hohem Inves-

titionsvolumen lassen andererseits auch verstärkt Mitnahmeeffekte vermuten. Die Effizienzbe-

wertung der Förderung könnte insoweit ein zu positives Bild wiedergeben. Im Folgenden (Tabel-

le 15) werden die wichtigsten Annahmen bei der Effizienzbewertung aufgeführt.  
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Tabelle 15: Parameter für die Berechnung der THG-Effizienz der Maßnahmen  

 

Quelle:  Eigene Darstellung.  

Die Effizienzbetrachtungen erfolgen sowohl ohne als auch mit Berücksichtigung der Implementa-

tionskosten (IK) zur Umsetzung der Maßnahmen. Die IK wurden für das Jahr 2011 erfasst und 

relativ (als Prozentanteil) auf den Förderzeitraum 2009 bis 2011 (ausgezahlte öffentliche Mittel) 

bezogen (vgl. MB_9.2.2). Probleme der Vergleichbarkeit mit/ohne IK können sich durch die un-

terschiedlichen Betrachtungszeiträume ergeben. Daher können nur Tendenzen beurteilt werden, 

nicht jedoch exakte Werte. IK liegen nicht in allen Fällen differenziert vor und/oder wurden z. T. 

für abweichende Maßnahmen-Gruppen ermittelt. Daher lässt sich nicht bei allen Maßnahmen 

eine Vergleichbarkeit mit/ohne IK herstellen.  

Insgesamt müssen die Aussagen zur Effizienz mit großer Vorsicht gehandhabt werden, da bereits 

bei der Wirkungsermittlung große Unsicherheitsspannen auftreten, die durch eine Verrechnung 

mit (ausschließlich) den eingesetzten öffentlichen Mitteln verstärkt werden können. Die Ergeb-

nisse erlauben daher vorrangig einen relativen Vergleich zwischen den betrachteten Maßnah-

men.  

4.2 Berechnung der Klimaschutzeffizienz  

Die berechneten Effizienzkennwerte zeigen erhebliche Streuungen zwischen wenigen Cent einge-

setzte öffentliche Mittel pro eingespartem kg CO2-Äquivalent bis 96 Euro/kg CO2Äq. Die Initiative 

Biomasse als günstigste Maßnahme hat ein Klimaziel, während andere Maßnahmen positive 

Klimaeffekte als Nebenwirkungen ohne Zielsetzung produzierten.  

Im Lichte der unter 4.1 aufgeführten methodischen Anmerkungen sind für bauliche Maßnahmen 

ermittelten Klimaschutzkosten kaum vergleichbar mit den Kosten für andere Maßnahmen. So 

wurden mit der hier angewendeten Methodik für die konkreten Klimaziele im Rahmen von Lea-

der im Schnitt 1,6 Euro kg CO2Äq. ermittelt, während in den wenigen Vorhaben der Dorferneue-

rung bis 2010 mit ausschließlich Klima-Nebenwirkungen die höchsten Kosten entstehen 

(93 Euro/kg CO2Äq). Während z. B. bei der Modernisierung der Straßenbeleuchtung höhere Mit-

Maßnahmentyp Effizienzparameter für die eingesetzten öffentlichen Mittel 

Flurbereinigung Verzinsung: 4 %, Abschreibungszeitraum Wegebau: 30 Jahre

Natura-2000-Prämie Über den Förderzeitraum durchschnittl ich jährlich gezahlte Prämie

Agrarumweltmaßnahmen
Über den relevanten Förderzeitraum (je Maßnahme unterschiedlich) 

durchschnittl ich jährlich gezahlte Prämie

Forstwirtschaftl iche Maßnahmen Verzinsung: 4 %, Umtriebszeit: 120 Jahre

Energetische Gebäudesanierung, Heizungssanierung
Energetische Mehrkosten: 40 % der Investitionssumme, Verzinsung: 4 %, 

Abschreibungszeitraum: 30 Jahre, Preis Gas-/Öl-Mix: 0,0738 Euro/kWh

Nahwärmenetze, Biogasanlagen Verzinsung: 4 %, Abschreibungszeitraum: 15 Jahre
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nahmeeffekte zu vermuten sind, sind diese bei einer Maßnahme mit ebenfalls hohen Vermei-

dungskosten wie der Natura-2000-Prämie formal ausgeschlossen. Die Beispiele zeigen exempla-

risch, wie schwer die Vergleichbarkeit und Bewertung der Ergebnisse ausfällt.  

Unter den Maßnahmen mit expliziten Klimaschutzzielen haben geförderte Biogas-

/Biomasseanlagen, der Waldumbau und auch die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der 

Brutto-Betrachtung die günstigsten Kostenwirksamkeitsverhältnisse von eingesetzten öffentli-

chen Mitteln zur eingesparten THG-Menge. Auch die Berücksichtigung der Implementationskos-

ten tragen bei diesen Maßnahmen nicht zur Verschlechterung der Effizienz bei. Allerdings sind 

bei den Maßnahmen 321/1 Initiative Biomasse und 322-II Straßenbeleuchtung (über Leader) Mit-

nahmeeffekte in z. T. erheblichen Umfang zu berücksichtigen, die umfangreiche Nettowirkungen 

und damit auch die Effizienz der Förderung in Frage stellen. Anders sieht es bei Waldumbau, der 

Erstaufforstung und dem Fließgewässer/Moorschutz (323/3) aus, wobei z. T. aber auch höhere 

CO2-Vermeidungskosten anfallen. Die Unterschiede in den Effizienzwerten zwischen den Maß-

nahmen 323/2 und 323/3, beide auch mit Moorschutzanteilen, sind auf projektindividuelle Be-

sonderheiten zurückzuführen; allerdings sind die IK bei 323/3 deutlich höher.  

Weiterhin ist bei Maßnahmen aus dem SP 3 und Leader zu beachten, dass die Anzahl der relevan-

ten Projekte zum Teil gering ist, wodurch evtl. Verzerrungen bei der Effizienzbewertung aufgetre-

ten sind. Darüber hinaus besteht bei Nahwärmenetzen das Problem, diese unabhängig von der 

Energiequelle zu beurteilen. Die Ergebnisse sind daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Bei den Gebäudesanierungen sind Klimaschutzwirkungen zu großen Teilen als Kuppelprodukte zu 

vermuten und z. T. als Mitnahmeeffekte (Bestimmungen der EnEV), so dass auch bei den relevan-

ten Maßnahmen 322, 323/1, 413-II erhebliche Unsicherheiten in der Effizienzbetrachtung beste-

hen.  

Die übrigen Maßnahmen, vom Wirkungsumfang her insbesondere die AUM mit 67 % Anteil an 

den gesamten quantifizierbaren Wirkungen (wobei mögliche Verlagerungseffekte nicht berück-

sichtigt werden konnten), reduzieren THG-Emissionen als Nebenwirkung. Die Effizienzwerte rei-

chen von deutlich unter 1 Euro/kg CO2Äq bis zu knapp 2 Euro. Die Natura-2000-Prämie als Aus-

gleichszahlung kann pro forma kaum (eigene) Wirkungen erzielen, sondern ist ein Ausgleich für 

bestehende, einzuhaltende ordnungsrechtliche Bewirtschaftungsbeschränkungen mit Zielen in 

den Bereichen biologische Vielfalt und Kulturlandschaft.  

Ein Vergleich mit Effizienzwerten aus der Literatur ist kaum möglich, da in fast allen Studien je-

weils unterschiedliche Eingangsparameter berücksichtigt wurden. So spielen z. B. bei der energe-

tischen Gebäudesanierung häufig weitere Förderquellen eine wesentliche Rolle (vgl. Kapitel 2.2) 

oder bei Nahwärmenetzen die Vergütung aus dem EEG (sofern in Kombination mit einer Energie-

quelle aus erneuerbaren Energien).  
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Bei den investiven Maßnahmen, z. B. im Waldumbau, hat die Verzinsungshöhe des Kapitals er-

heblichen Einfluss auf die Effizienzwerte. Bei Umtriebszeiten von 120 Jahren ergeben sich schnell 

verzinste Investitionen in der 100-fachen Höhe der ausgezahlten öffentlichen Mittel.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass viele Maßnahmen Klimaschutzeffekte als Nebenwirkung realisie-

ren. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Effizienz deutlich positiver zu beurteilen und sind die an-

gegebenen Minderungskosten entsprechend vorsichtig zu interpretieren. 

Tabelle 16: Mittlere Klimaschutzeffizienz ausgewählter Maßnahmen  

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf eigenen Berechnungen und den genannten Datengrundlagen.  

Code Maßnahme Klimaziel Öff. Mittel 1) Klimaschutzwirkung 2)

kumuliert Wirkungsstärke ohne IK 3) mit IK 3) 

Mio. Euro kt CO2Äq/a

121 AFP 12,55 +/- n. b. n. b. 4)

123 Verarbeitung u. Vermarktung 20,77 + n. b. n. b. 4)

126/1 Hochwasserschutz ●

126/2 Küstenschutz ●

213 Natura-2000-Prämie 13,27 0,08 20 22

214 Agrarumweltmaßnahmen

214/2 Halligprogramm 2,46 0,70 0,5 0,6

214/3 Reduzierung von Stoffeinträgen 13,85 0,1 0,1

Winterbegrünung 1,25 3,27 0,0 n. b.

Schonstreifen 7,34 1,89 0,6 n. b.

Umweltfreundl. Gülleausbringung 3,99 8,70 0,1 n. b.

214/4 Ökolandbau 33,43 47,70 0,1 0,1

214/5 Vertragsnaturschutz 5,78 0,9 1,2

Weide-Wirtschaft (Geest)

Weide-Landschaft (Geest)

Weide-Wirtschaft (Marsch) 11,04 0,86 1,6 n. b.

Weide-Landschaft (Marsch) 9,37 0,65 1,8 n. b.

Weide-Wirtschaft Moor 0,48 0,04 1,3 n. b.

Ackerlebensräume 6,90 1,77 0,8 n. b.

221 Erstaufforstung (landw. Flächen) ● 7,65 4,23 1,4 1,8

227 Nichtprod. Invest. Forst (Waldumbau) ● 10,37 20,48 0,1 0,1

321/1 Inititative Biomasse u. Energie ● 6,26 23,90 0,03 0,03

322-I Dorferneuerung 7,08 0,08 93,0 95,7

323/2    NuL/Moorschutz 57,75 8,24 0,5 0,5

323/3    Fließgewässeretwicklung/Moorschutz ● 29,09 0,77 4,3 5,5

41 Leader ●

322-I, 413-II  Dorferneuerung, Nahwärmenetze 6) ● 6,45 3,94 1,6 1,7

322-II    Modernisierung Straßenbeleuchtung ● 0,99 0,23 0,5 0,5 5)

1) Summe öffentl icher Mittel  der  relevanten quanti fi zierten Vorhaben/Projekte bis  einschl ießl ich 2014.

2) Brutto-Wirkung, ohne Berücks ichtigung von mögl ichen Mitnahmeeffekten.

3) Implementationskosten (IK) aus  Finanzdaten 2009 bis  2011 (Studie des  TI, 2014).

4) Maßnahme mit wahrscheinl ich hohen Mitnahmeantei len.

5) Quel le für eingesetzte öffentl . Mittel  und Wirkungsstärke: Schneider, 2015. Effizienzwerte aus  eigener Berechnung.

6) Einschl ießl ich weniger Projekte aus  323/1 Kulturerbe. 

n. b. = nicht bestimmt

Klimaschutzeffizienz

Euro/kg CO2Äq

2,46 0,9 n. b.

geschützte LF n. b. n. b.321,88

17,46
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5 Beantwortung der Bewertungsfragen 

Wie dargestellt, ist Klimaschutz nicht ausdrücklich als strategisches Programmziel im ZPLR veran-

kert. Der Bezug des Programms zu den europäischen Prioritäten zum Klimaschutz ist aber den-

noch vorhanden und das Programm trägt über eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels und zur Klimafolgenanpassung bei. Dabei wird nur wenigen Maßnahmen ein kon-

kretes Klimaschutzziel zugeschrieben. Eine Klimaschutzwirkung geht daher hauptsächlich von 

positiven Nebeneffekten von Maßnahmen ohne explizites Klimaziel aus.  

Der finanzielle Anteil der Maßnahmen mit Klimaziel an den Gesamtprogrammausgaben im Jahr 

2014 lag bei rd. 45 % (383 Mio. Euro), maßgeblich bestimmt durch Ausgaben im Bereich Hoch-

wasser- und Küstenschutz mit 38 % der Gesamtprogrammausgaben. Werden auch Maßnahmen 

mit klimarelevanten Nebeneffekten einbezogen, wurden für Maßnahmen mit Klimawirkung rd. 

588 Mio. Euro verausgabt. Das entspricht etwa 70 % der Gesamtprogrammausgaben. Der finan-

zielle Anteil der AUM mit Klimawirkungen lag bei rund 11 % der Programmausgaben.  

Auf Programmebene sind die eingangs genannten Bewertungsfragen (vgl. Kap. 1.1, Frage 4 und 7) 

zu beantworten. Frage 4 untersucht den Einfluss des Programms auf die Erzeugung erneuerbarer 

Energien (Wirkungsindikator I7 und korrespondierender Basisindikator B24) und damit ein wich-

tiges Aktionsfeld des ZPLR. THG-Einsparungen und Klimafolgenanpassung werden in Frage 7 

adressiert.  

5.1 In welchem Umfang hat das ZPLR zur Bereitstellung von erneuerbaren 
Energien beigetragen?  

In welchem Umfang hat das Programm zur Bereitstellung von erneuerbaren Energien beigetra-

gen? (Ziel des Health Check; bezogen auf den Wirkungsindikator 7: Zunahme der Erzeugung er-

neuerbarer Energien)  

Wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt, ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in 

Schleswig-Holstein im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit rund 43 % überdurchschnittlich 

hoch (Stand 2014). 2015 erreichte Schleswig-Holstein erstmals eine bilanzielle Selbstversorgung, 

d. h. die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien war größer als der Bruttostromverbrauch 

(Landtags-Drucksache 18/4389).  

Durch das ZPLR wurde über die Initiative Biomasse und Energie (321/1) die Erzeugung und Nut-

zung von Biomasse direkt gefördert. Es konnten 17 Anlagen, davon 9 Biogasanlagen, mit einer 

Leistung von 30.411 kWh (Stromproduktion netto) realisiert werden. Fünf Anlagen sind zwischen-

zeitlich wieder außer Betrieb gegangen. Der Anteil der Biomasse zur Energieversorgung in 

Schleswig-Holstein wurde um ca. 1 % gesteigert. Die realisierten Projekte sparen 23 kt CO2Äq pro 

Jahr ein, was keinen messbaren Beitrag zur Reduktion der Gesamtemissionen bzw. landwirt-



46  Modulbericht 9.7_MB Klimaschutz 

 

schaftlichen Emissionen Schleswig-Holsteins leistet. Darüber hinaus wurde der Ausbau regenera-

tive Energien durch spezifische Beratungsmaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 111 und die 

Teilmaßnahme Biomasseberatung (331-II) gefördert. Letztere erfolgte durch die Energieagentur 

Schleswig-Holstein und war für Teilnehmer der Maßnahme 321/1 verpflichtend.  

Neben der energetischen Biomassenutzung können aus den Förderansätzen des ZPLR auch die 

Nahwärmenetze der Bewertungsfrage 4 zugeordnet werden. Durch Nahwärmenetze soll die Nut-

zung erneuerbarer Energieträger effizienter werden. Das Einsparpotenzial der in Schleswig-

Holstein über die Maßnahme 322 geförderten vier Vorhaben beträgt nach sehr vorsichtigen Be-

rechnungen ca. 1,55 kt CO2Äq/a. Selbst bei einem möglichen höheren Wirkungsgrad der betrach-

teten Nahwärmenetze sind die landesweiten Wirkungen, gemessen an ihrem Anteil an landes-

weiter TGH-Problematik, zu vernachlässigen.  

5.2 In welchem Umfang hat das ZPLR zur Abmilderung des Klimawandels 
und zur Klimafolgenanpassung beigetragen?  

In welchem Umfang hat das Programm zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung an 

ihn beigetragen? (Ziel des Health Check)  

Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels 

Das Maßnahmenspektrum des ZPLR trug zu einer Gesamtminderung der THG-Emissionen von 

130 kt CO2Äq pro Jahr bei (Bruttowirkung). Daneben gab es weitere, nicht quantifizierbare positive 

Wirkungen. Relativ zu den Gesamtemissionen des Landes entsprach das Brutto-

Minderungspotenzial lediglich 0,5 % der Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch bzw. 1,3 % 

der Emissionen aus der Landwirtschaft (inkl. LULUCF). Im Minimal-, respektive Maximalszenario 

entstehen jährlich 122 bzw. 146  kt CO2Äq Einsparungen. Unter Herausrechnung von Maßnahmen 

mit vermutlich wesentlichen Mitnahmeanteilen, sind im mittleren Szenario rd. 97 kt CO2Äq an 

jährlichen THG-Einsparungen zu erwarten.  

Klimaschutzwirkung gehen dabei von den Agrarumwelt-, Waldumbau- und Moorschutzmaßnah-

men aus, insbesondere durch den Ökolandbau (214/4) bestimmt, der 37 % der quantifizierbaren 

Wirkungen ausmacht. Der Waldumbau auf 1.735 ha kann auf eine 120-jährige Umtriebszeit ge-

rechnet eine potentielle CO2-Senkenwirkung von 2.458 kt CO2Äq entfalten. Waldumbaumaßnah-

men tragen zusätzlich dazu bei, die Stabilität des Waldökosystems zu erhöhen und dadurch die 

Anpassungsfähigkeit an Klimaveränderungen zu verbessern. Zusätzlich konnte durch die Erstauf-

forstung (221) von 270 ha landwirtschaftlicher Fläche eine zusätzliche Speicherung von CO2 initi-

iert werden, mit einer potentiellen Senkenwirkung von mehr als 500 kt CO2Äq gerechnet auf 120-

jährige Umtriebszeiten.  

Einen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung geht auch von Moorschutzmaßnahmen (einzelne Vor-

haben in 323/2 und 323/3) aus. Durch die beiden Teilmaßnahmen können jährlich rund 9 kt CO2Äq 
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auf einer Fläche von insgesamt 4.725 ha eingespart werden. Über 90 % dieser Fläche sind aller-

dings biotopgestaltenden Maßnahmen im Moor mit sehr geringem Einsparpotenzial zuzuschrei-

ben. Der Hauptanteil der THG-Einsparungen geht daher von der Wiedervernässung von Hoch- 

und Niedermooren auf den restlichen 10 % der Fläche aus. Der Beitrag der Moorrenaturierung 

zur Bekämpfung des Klimawandels ist zudem auf eine sehr viel längere Sicht anzusetzen, als dies 

bei beispielsweise den Agrarumweltmaßnahmen der Fall ist.  

Beitrag zur Klimafolgenanpassung 

Schleswig-Holstein ist aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten (hoher Küstenanteil, fla-

che Landschaft) in besonderem Maße vom Klimawandel betroffen. In drei Fördermaßnahmen des 

ZPLR ist Klimafolgenanpassung als Zielfeld definiert (126/1, 126/2 und 227).  

Im Rahmen des ZPLR konnte durch Hochwasser- und Küstenschutzmaßnahmen eine landwirt-

schaftliche Nutzfläche von insgesamt 61.323 ha vor zukünftigen potentiellen Hochwas-

ser-/Sturmflutschäden geschützt bzw. der bestehende Schutz verbessert werden. Auf einer Länge 

von 26 km wurden Deichverstärkungsmaßnahmen (darunter Deichverstärkungen mit „Klimapro-

fil“) zum Schutz der angrenzenden Küstengebiete vor potentiellen Extremereignissen umgesetzt.  

Einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung wird auch durch Waldumbaumaßnahmen (227) geleis-

tet. Durch stabile Mischwälder wird die Kapazität des Waldes, langfristig CO2 zu binden, erhöht 

und darüber hinaus die Anpassungsfähigkeit an Klimaveränderungen verbessert.  

6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (8,6 %) hat Schleswig-Holstein mit rd. 22 % (ohne Berück-

sichtigung der Emissionen aus Landnutzung und Landnutzungsänderungen, LULUCF) überdurch-

schnittlich hohe Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft und damit besonderen Handlungsbe-

darf im ländlichen Raum. Hauptemissionsquelle im Bereich der landwirtschaftlichen Flächennut-

zung sind Nutzung und Entwässerung von Hoch- und Niedermooren. Aus ca. 80.000 ha entwäs-

serten, landwirtschaftlich genutzten Moorböden emittieren jährlich ca. 2.300 kt CO2Äq, das sind 

knapp 10 % der Gesamtemissionen des Landes. Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein rd. 

26.200 kt CO2Äq im Jahr 2012 emittiert, aus der Landwirtschaft waren es mit rd. 6.000 kt CO2Äq 

(bzw. 10.200 kt CO2Äq mit LULUCF) sehr hohe Anteile an den Gesamtemissionen.  

Der Beitrag des ZPLR in der Programmlaufzeit 2007 bis 2014 zur THG-Reduktion liegt im mittleren 

Szenario bei 130 kt CO2Äq pro Jahr, das entspricht rund 0,5 % der jährlichen Gesamtemissionen 

des Landes (ohne LULUCF) bzw. 1,3 % der jährlichen Emissionen aus der Landwirtschaft (inkl. 

LULUCF). Durch die Hochwasser- und Küstenschutzmaßnahmen werden im Rahmen der Klimafol-

genanpassung gut 61.300 ha LF vor Flutschäden geschützt bzw. der bestehende Schutz verbes-

sert. Der Beitrag zur Reduktion von THG-Emissionen ist mit 0,5% der landesweiten Treibhaus-

gasemissionen gering, aber im Hinblick darauf, dass Klimaschutz in den meisten Fällen lediglich 
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ein Sekundärziel ist, durchaus nennenswert. Im besonders handlungsrelevanten Bereich der 

Moorrenaturierung sind die Wirkungen mit 9 kt CO2Äq pro Jahr gering.  

Die Produktion erneuerbarer Energien zur Substitution fossiler Energieträger wird durch die EEG-

induzierte Windkraft-, Biomassenutzung und Photovoltaik geprägt. Sie lag in Schleswig-Holstein 

im Jahr 2014 bei 43 % der Nettostromerzeugung bzw. 78 % des Bruttostromverbrauchs. Der Bei-

trag des ZPLR über geförderte Biomasseanlagen und Nahwärmenetze daran ist nicht relevant. 

Insgesamt lässt sich für den Bereich der THG-Reduktion - auch unter Berücksichtigung der erheb-

lichen Unsicherheiten bei Förderdaten und Berechnungsmethoden - nur ein moderater Beitrag 

des ZPLR zur THG-Reduktion in Schleswig-Holstein feststellen. Gleichwohl entstehen die meisten 

Wirkungen als Kuppelprodukte anderweitiger Ziele (z. B. Natur- und Wasserschutz oder Steige-

rung der Lebensqualität) und sind daher willkommene Nebenwirkungen mit positiven Klima-

schutzeffekten.  

Vor dem Hintergrund bestehender und eingesetzter Instrumente zum Klimaschutz (z. B. Energie-

einsparverordnung, Förderung energetischer Sanierungen) und zur Förderung erneuerbarer 

Energien (z. B. Erneuerbare-Energien-Gesetz) sowie weiterer Optionen mit z. T. wesentlich höhe-

ren Wirkungspotenzialen (z. B. EU Emissions Trading System, Abgaben auf Düngemittel, konse-

quente Umsetzung der Düngeverordnung) wird empfohlen, das ELER-Programm nicht vorrangig 

als strategisches Instrument für den Klimaschutz auszubauen, es aber im Sinne der Integration 

der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in andere Politikbereiche weiterhin dafür zu nutzen, Klima-

schutz als Sekundärziel – dort wo es sinnvoll und möglich ist – systematisch in das Programm zu 

integrieren. 

Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz der EU-KOM, die Klimaschutzpotenziale der ELER-

Programme der Förderperiode 2014-2020 im Rahmen des „Mainstreaming Climate Change into 

CSF-Funds“ auszuloten folgerichtig, die Konsequenz möglichst viele Klimaziele im Programm zu 

etablieren aber nicht zielführend gewesen.  

Es gibt im ländlichen Raum einige Handlungsfelder des Klimaschutzes, die sinnvoll über den ELER 

adressiert werden können. Dazu zählt die Klimafolgenanpassung, insbesondere im Bereich des 

Hochwasser- und Küstenschutzes. Ansätze zu klimaschutzverträgliche Bewirtschaftungsformen, in 

der Berufsbildung und der betrieblichen Beratung (z. B. zur Umsetzung von Maßnahmen mit ho-

hen energetischen Standards) können für die Themenfelder THG-Reduktion, erneuerbare Ener-

gien und Folgenanpassung intensiviert werden und in vielen Fällen ökonomische und Klima-

schutzziele verbinden (z. B. Energieeffizienz, Düngeeffizienz). Eine Option wäre auch die AktivRe-

gionen zur Innovationsinduzierung und –verbreitung sowie für Vernetzungs- und Beratungspro-

jekte zu nutzen.  

Ein besonderes Handlungsfeld ist der Moorschutz (Hoch- und Niedermoore), der Synergien im 

Kulturlandschafts-, Natur-, Gewässer- und Klimaschutz nutzen kann. Für optimale Klimaschutz-
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wirkungen sind in Hochmooren jedoch sehr diffizile Wasserhaushaltsregulierungen erforderlich, 

die auch in Konflikt zu anderen Zielen stehen können.  

In einem waldarmen Land wie Schleswig-Holstein, wird die Neubegründung von Wäldern aus 

vielen Gründen verfolgt. Bei geeigneter Standortwahl lassen sich hierbei hohe Synergien und Kli-

maschutzwirkungen sofort bis langfristig erzielen. Der Waldumbau kann neben der Stärkung der 

CO2-Bindung auch eine sinnvolle Klimafolgenanpassung sein.  

Für die übrigen Maßnahmenbereiche wird empfohlen, die entstehenden positiven Klimawirkun-

gen als Nebenwirkungen mitzutragen und nicht als Hauptziele der Maßnahmen zu fördern. Aller-

dings kann im Einzelfall überlegt werden, ob durch modifizierte oder ergänzte Förderbestimmun-

gen die Klimaschutzwirkungen verstärkt werden können. Denkbar wäre z. B. die grundsätzliche 

Einhaltung der Energieeinsparverordnung bei Umbauten, Umnutzungen, Sanierungen in Dörfern, 

sofern dadurch originäre Maßnahmenziele nicht gefährdet werden. Ebenso könnte man für Dorf-

erneuerungsprojekte grundsätzlich gemeindliche Klimaschutzkonzepte (als Paket aus Einsparun-

gen, Substitution, Anpassungen) vorschreiben oder bei den Auswahlkriterien vorrangig berück-

sichtigen.  
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